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Seit 2013 ist auf 
der HP der KJ 
eine Datenbank 
für die Dokumen-
tation und Spei-
c h e r u n g  v o n 
Wildrissen durch 
wildernde Hunde 

eingerichtet. In den Jahren 2013 bis 
Ende 2019 kam es in Kärnten insge-
samt zu 85 (!) bedauerlichen Vorfällen 
mit wildernden und reißenden Hun-
den, die der Wildrissdatenbank der KJ 
gemeldet wurden. Die Dunkelziffer 
der nicht gemeldeten Vorfälle dürfte 
um ein Vielfaches höher liegen! Die 
Kärntner Jägerschaft und der Jagdauf-
seher-Verband nehmen die geschilder-
ten aktuellen Vorfälle im Zusammen-
hang mit unverwahrten und wil-
dernden Hunden immer wieder zum 
Anlass, die Öffentlichkeit in Form von 
Presseaussendungen zu diesem la-
tenten Dauerproblem zu sensibilisie-

ren und an die „schwarzen Schafe“ 
unter den Hundehaltern zu appellie-
ren, ihre „Lieblinge“ in der freien 
Landschaft beim Spazierengehen oder 
Wandern unbedingt an die Leine zu 
nehmen. Jede freie Landschaft ist sen-
sibler Wildtierlebensraum, aber auch 
andere, nicht jagdbare Wildtiere sind 
zu Beginn der Setz- und Brutzeit den 
Angriffen streunender und wildernde 
Hunde besonders ausgesetzt. 

Jährliche Verordnungen  
der Kärntner Bezirkshaup  t-
mannschaften

Seit 2007 werden von allen Kärntner 
Bezirkshauptmannschaften und Magis- 
traten vom Spätherbst eines jeden Jah-
res für Hundehalter entsprechende 
Haltungsvorschriften verordnet und 
treten mit dem Tag der Kundmachung 
bis einschließlich 31. Juli des Folge-
jahres in Kraft.

§ 4

Wer den Bestimmungen dieser Ver-
ordnung zuwiderhandelt, begeht 
gem. § 98 Abs. 1 Ziffer 2 des Kärnt-
ner Jagdgesetzes 2000, LGBl. Nr. 
21/2000, i.d.g.F. LGBl.Nr. 18/2008, 
eine Verwaltungsübertretung. Ver-
waltungsübertretungen sind – so-
fern die Tat nicht den Gegenstand 
einer in die Zuständigkeit der Ge-
richte fallenden strafbaren Hand-
lung bildet, von der Bezirksver -
waltungsbehörde mit Geldstrafe  
bis zu € 1.450,– und bei Vorliegen 
erschwerender Umstände, insbe-
sondere, wenn durch die Übertre-
tung ein erheblicher jagdwirt-
schaftlicher Nachteil eingetreten 
oder der Täter schon einmal wegen 
der gleichen strafbaren Handlung 
bestraft worden ist, mit Geldstrafe 
bis zu € 2.180,– zu bestrafen. 

DIE SEITE DES LANDESOBMANNES

Bernhard Wadl
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Frühlingserwachen …

Marianna Wadl

Der Weg ist  Der Weg ist  
der richtige!der richtige!

Sieben Jahre Wildrissdatenbank bei der KJ

Fotos: KJAV-Archiv

Aufgrund der in Österreich grassierenden 
Coronavirus-Pandemie und der von  
der/den Bundesregierung/Landesregie-
rung/Bezirksverwaltungsbehörden erlas-
senen Verbote/Verordnungen/Einschrän-
kungen für Versammlungen, sah sich der 
Landesvorstand verpflichtet, die für den 
18. April 2020 im Kultursaal Griffen, Be-

zirk Völkermarkt, anberaumte 47. Lan-
desvollversammlung des KJAV vorerst 
abzusagen bzw. auf einen derzeit noch 
nicht bekannten Termin zu verschieben. 
Wann und ob die LVV 2020 stattfinden 
wird/kann, wird zeitgerecht bekannt ge-
geben werden. Der LV ersucht um Ver-
ständnis für diese Vorgangsweise und 

wünscht allen Mitgliedern für die kom-
menden Tage, Wochen und Monate alles 
Gute und viel Gesundheit zur Bewälti-
gung dieser schwierigen Zeit!
Weitere wichtige Informationen zu weite-
ren im Jahr 2020 geplanten Terminen/
Veranstaltungen sind auf unserer Home-
page ersichtlich.    
 

Terminverschiebung 
47. Landesvollversammlung 2020 Der Landesvorstand
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Detailzahlen der an die Wildriss -
datenbank gemeldeten Vorfälle:

2013: 10 Wildrisse
2014: 19 Wildrisse
2015: 18 Wildrisse
2016: 15 Wildrisse
2017: 13 Wildrisse
2018: 9 Wildrisse (leichter Rückgang 

zu verzeichnen)
2019: 2 Wildrisse (starker Rückgang)

Über den Großteil dieser Wildriss-
vorfälle mit wildernden Hunden wurde 
in der Folge in den Kärntner Tagesme-
dien berichtet.

1.500 Hundehalterinformations -
tafeln in Kärntens Revieren

Über meine Initiative hat der Landes-
vorstand der KJ im Jahr 2015 die Pro-
duktion einer „Hundehalterinformati-
onstafel“ in drei Sprachen beschlossen. 
Bisher wurden schon 1.500 Stück (!) 
abgegeben und in Kärntens Wildtierle-
bensräumen angebracht. 
Die Schilder sind nach wie vor in der 
LGS und den BGS der KJ zum Preis 
von € 5,– je Stück zu beziehen. Verant-
wortungslose Hundehalter sollen aber 
weiterhin mittels Hundehalterverstän-
digungsformular ermahnt oder auch 
bei der Behörde angezeigt werden. Vom 
Abschuss streunender, wildernder 
Hunde wird seitens des Verbandes nach 
wie vor abgeraten, zumal diese Hand-
lungsweisen – wenn auch nach dem § 
49 des Kärntner Jagdgesetzes gerecht-
fertigt – in der Vergangenheit medial 

immer zum Nachteil der Jägerschaft 
ausgeschlachtet wurden.

Keine Verwahrungsvorschriften  
für drei Monate im Jahr?

Die große Problematik ist aber, dass es 
derzeit für den Zeitraum vom 1. August 
bis 31. Oktober eines jeden Jahres, kei-
ne gesetzlichen Verwahrungsbestim-
mungen für das Mitführen von Hunden 
in der freien Landschaft gibt. Wegen 
dieser Unzulänglichkeit wird seitens 
des KJAV bei der Landespolitik anhand 
der vorliegenden Fakten schon seit Jah-
ren mit Nachdruck interveniert!

Mit dem Hundehalterverständigungs-
formular auf dem richtigen Weg

Aufgrund einer schriftlichen Verwar-
nung/Anzeige des Jagdvereines St. 
Oswald/Bad Kleinkirchheim gegen 
eine dort wohnhafte prominente Kla-
genfurter Hundehalterin (Landes -
tierschutzpräsidentin a.D.), wonach 
ihr Hund schon über Jahre ständig 
ohne Aufsicht im Revier beobachtet 
und am 19. Dezember des Vorjahres 
dabei angetroffen wurde, wie er gera-
de ein erlegtes Hirschtier angeschnit-
ten hat, habe ich diesen Vorfall mittels 
Presseaussendung allen Kärntner Me-
dien zur Kenntnis gebracht. 
Am 11. Jänner d. J. erschien in der 
Kleinen Zeitung ein großer Artikel 
über das gesetzeswidrige und igno-
rante Verhalten dieser Frau, die zugab, 
auch Jägerin zu sein. 
Die Folge war ein Shitstorm an nega-
tiven Äußerungen von Lesern in den 
sozialen Medien, der sich über diese 
Hundehalterin ergoss. Hätte ein Jagd-
ausübungsberechtigter/Jagdaufseher 
den Hund – wenn auch berechtigter 
Weise – erlegt, wäre ein solcher „Shit-
storm“ mit Sicherheit gegen den Jäger 
gerichtet gewesen! 

Erfolgreiche Appelle 

Der Jagdaufseher-Verband appelliert 
schon seit Jahren an seine Mitglieder 
bzw. die beeideten Aufsichtsjäger im 

Die NEUE ÖBV 
Lebensvorsorge

Traum. Ziel. Leben. Mit meiner ÖBV.

Träumen Sie Ihr Leben. 
Wir versichern Ihre Ziele.
> Das neue, flexible ÖBV Bausteinsystem

> Absicherung bei schwerer Krankheit, Berufsunfähigkeit und Pflegebedürftigkeit

> Von klassisch bis fondsgebunden: viele Lösungen für noch mehr Ziele
Informationen zu unseren Produkten finden Sie in den Basisinformationsblättern unter www.oebv.com/bib

Tel. 059 808  | service@oebv.com
www.oebv.com

Ich berate Sie gerne: Bernhard Wadl
Tel: 0664 / 424 42 14 | bernhard.wadl@oebv.com

Lande, von der Erlegung freilaufender 
und wildernder Hunde Abstand zu 
nehmen. Die positiven Folgen dieses 
Handelns sind: Seit Jahren keine ne-
gativen Schlagzeilen in Kärntens Me-
dien wegen erlegter Hunde! Wir be-
dauern aber in höchstem Maße, dass 
dieses latente Problem, trotz mittler-
weile bereits 1.500 in Kärntens Revie-
ren angebrachten Hundehalterinfor-
mationstafeln und einer intensiven 
Öffentlichkeitsarbeit scheinbar nicht 
gelöst werden kann. 
Mit Inkrafttreten der Jagdgesetznovel-
le 2017 am 1. März 2018 ist es darüber 
hinaus nur mehr beeideten JSO und 
Jagdausübungsberechtigten erlaubt, 
wildernde/freilaufende Hunde gem. 
den Bestimmungen des § 49 Ktn.JG zu 
erlegen!

Der Landesgesetzgeber ist gefordert 

Der Kärntner Jagdaufseher-Verband 
appelliert weiterhin an die Politik und 
den Landesgesetzgeber, die geltenden 
Verwahrungs- und Strafbestimmungen 

für unbelehrbare Hundehalter zu ver-
schärfen. Wir werden auch in den kom-
menden Jahren die sich in Kärnten er-
eignenden bzw. bekannt werdenden 
Wildrisse, verursacht durch unver-
wahrte/wildernde Hunde, auf der ein-
gerichteten Wildrissdatenbank spei-
chern bzw. dokumentieren und den 
Kärntner Medien mit dem Ersuchen um 
Berichterstattung weiterleiten. Aus die-
sem Grunde sind alle Jäger, aber vor-
nehmlich die Aufsichtsjäger, dringlich 
ersucht und eingeladen, weiterhin alle 
Vorfälle im Zusammenhang mit wil-
dernden Hunden schrift- und bildlich 
zu dokumentieren und umgehend an 
die Wildrissdatenbank der Jägerschaft 
weiterzuleiten. ◆

E R FA H R U N G        K O M P E T E N Z        Z U V E R L Ä S S I G K E I T

9536 St. Egyden
Tel. 0676 70 72 093
office@bm-stroj.at

BAUMEISTER Ing. Arnulf Stroj
Baumanagement GmbH Bauen Sie auf uns.

Beratung       Entwurf       Planung       Bauaufsicht       Ausschreibung       BauKG       Projektentwicklung       Projektleitung

Der KJAV appelliert an  
Politik und Landes  gesetz -
geber, die geltenden  
Verwahrungs- und  
Straf  bestimmungen für  
unbelehrbare Hundehalter 
zu verschärfen.

Mit bereits 1.500 in den Kärntner Wildlebensräumen angebrachter Informationstafeln wer-
den Hundehalter in drei Sprachen auf ihre Verwahrungspflichten aufmerksam gemacht. 
Vor dem Anbringen der Tafeln muss aber unbedingt der Grundbesitzer gefragt werden.

Das Wildrissvideo vom 19. Feber des Vorjahres auf der Turrach wurde unglaubliche 
700.000 Mal aufgerufen. 

Das vom unverwahrten Hund der Landestierschutzpräsidentin a. D. im St. Oswalder  
Gemeindejagdrevier angeschnittene Hirschtier. Das zuvor erlegte Wild war zum Abtransport 
vorbereitet. 
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IN DEN FARBEN DER NATUR

Die Natur ist unerbittlich und unveränderlich, und es ist ihr 
gleichgültig, ob die verborgenen Gründe und Arten ihres 
Handelns dem Menschen verständlich sind oder nicht. 

Galileo Galilei

Frühling
Foto: Dietmar Streitmaier, Natur & Wildstation Kärnten/KJAV 

Kuckuck
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Selbst im Wald, wo wir hingehen um 
dem Alltagsstress zu entkommen und 
die Natur zu genießen, enden Mei-
nungsverschiedenheiten immer häu-
figer im Krankenhaus oder vor Ge-
richt: Hierzu die letzten medienwirk-
samen Vorfälle: 
• Eine Hundebesitzerin verprügelt vol-

ler Zorn einen Jäger, weil sie dieser 
auf die Leinenpflicht hinweist.

• Aus Ärger über Mountainbiker 
spannt ein Jäger eine gefährliche 
Drahtfalle über einen Forstweg. Nur 
durch Zufall gibt es keine Schwer-
verletzten oder Toten.

• Bei einem Streit soll ein Jäger eine 
Frau geohrfeigt haben. Der Fall hat 
ein gerichtliches Nachspiel.

• Ein Jäger verletzt seinen Jagdkolle-
gen durch Faustschläge, weil beide 
denselben Hochsitz (oder Hirsch? 
Anm.) für sich beanspruchen. 

Dies ist jedoch nur die Spitze des Eis-
bergs. „Konfliktkompetenz und Ge-
waltprävention sind wichtiger denn je. 
Dafür braucht es geschulte Jagdaufse-
her“ erklärt Erich Furian, Kursleiter 
des Kärntner Jagdaufseherverbandes 
(KJAV). Daher bildet der KJAV ange-
hende JagdaufseherInnen seit heuer 
auch in diesem Bereich aus. „Es ist 
wichtig, das Bewusstsein für konstruk-
tiven Konfliktlösungen zu schärfen. 
Eskalationen können immer vermie-
den werden“ sagt Mag. Michael Baum-

gartner MBA. Er hat den neuen Aus-
bildungsteil entwickelt.

Starke Naturnutzung führt  
zu mehr Kontaktpunkten

Was hat sich geändert? Ein Blick auf 
die Nutzung des Waldes gibt einen 
Hinweis: Viele der mittlerweile 260 an-
erkannten Trendsportarten werden im 
Wald ausgeübt. Zu den 2,6 Mio. Wan-
derern (samt 451.000 Hunden) kom-
men bundesweit mindestens 120.000 
Mountainbiker und 160.000 Reitsport-
begeisterte dazu. Von Geo-Cachern, 
Schneeschuhwanderern, Cross-Trai-
lern oder Drohnenfliegern ganz zu 
schweigen. 

Die Tendenz bei allen aufgezählten 
Sportarten: stark steigend! Doch auch 
die Jägerdichte nimmt zu. Derzeit wer-
den bundesweit schon über 123.000 
Jagdkarten gelöst (in Kärnten über 
13.000). Doch Österreich ist ein kleines 
Land und der Wald ist nicht unbe-
grenzt groß. 
Das bedeutet: Bei begrenzten räum-
lichen Verhältnissen nimmt bei stei-
gender Nutzung auch die Wahrschein-
lichkeit zu, dass persönliche Interes-
sen und Bedürfnisse wechselseitig 
berührt werden. 
Es kommt also unweigerlich zu mehr 
Kontaktpunkten. Doch das allein er-
klärt das vorhandene Aggressions-
potential nicht.

Aggressives Verhalten wird leider 
als Erfolgsstrategie wahrgenommen

Wenn ein Kind häufiger die Erfahrung 
macht, dass gewalttätiges Verhalten 
eine erfolgreiche Strategie darstellt um 
seine Ziele zu erreichen, wird es diese 
Strategie so schnell nicht wieder auf-
geben. Das gilt besonders dann, wenn 
es wenige (oder keine) Alternativen zu 
dieser Strategie kennengelernt hat. 
Doch Lernerfahrungen machen wir 
nicht nur als Kinder. Wir alle lernen 
ein Leben lang! Wie Kinder lernen 
auch Erwachsene durch Zusehen und 
Wiederholung. Beim Konsum wirk-
mächtiger Massenmedien beobachten 
wir ständig aggressives Verhaltensmu-

ster und nehmen diese Handlungswei-
se als vermeintlich erfolgreiche Stra-
tegie wahr. Wir erlernen aggressives 
Verhalten durchs Zusehen beispiels-
weise dann, wenn wir ranghohe Ent-
scheidungsträger sehen, die ihre Inte-
ressen mit knallharter Rhetorik und 
ohne Rücksicht auf die Anliegen ande-
rer Beteiligter durchsetzen. Auf der 
geopolitischen Bühne nehmen wir 
noch viel derberes Gebaren wahr: 
Wenn aggressive Worte und Sankti-
onen nicht ausreichen wird das Militär 
entsendet, um politische oder wirt-
schaftliche Interessen mit roher Ge-
walt durchzusetzen. Durch die stän-
dige mediale Berieselung mit diesen 
Mustern passt sich schleichend auch 

Gewalt im Wald? Nein, danke!Gewalt im Wald? Nein, danke!

Fast täglich berichten Medien 
über tätliche Auseinander -
setzungen in der Öffentlichkeit, 
am Arbeitsplatz oder in der 
Schule. Diese gesellschaftliche 
Entwicklung ist leider auch in 
unseren Jagdrevieren zu spü-
ren. Immer öfter eskalieren harm-
lose Begegnungen mit anderen 
Naturnutzern. Eine traurige Ent-
wicklung, die nicht sein muss. 
Denn jeder von uns kann zur 
konstruktiven Konfliktlösung und 
Gewaltprävention beitragen. 
Deshalb hat der KJAV das 
Fach „Konfliktkompetenz“ in sein 
Ausbildungsprogramm aufge-
nommen.

Von Mag. Michael Baumgartner

Mag. Michael Baum-
gartner, Entwickler des 
neuen Ausbildungsteils.
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unser eigenes soziales Verhalten an 
diese medial erlebten „Vorbilder“ an. 
Ohne dass wir diese Entwicklung be-
wusst wahrnehmen! Frei nach der 
These: Umfeld prägt; das gilt auch für 
unsere mediales Umfeld!

Differenzen werden zu  
„Kampfsituationen“

Es scheint, als werden selbst kleine 
Differenzen von uns immer häufiger 
als Kampfsituation wahrgenommen. 
Wahrscheinlich haben wir alle schon 
erlebt, wie sich eine ganz normale 
Meinungsverschiedenheit unmerklich 
in einen emotionalen Konflikt verwan-
delt, der zunehmend an Schärfe ge-
winnt und sich schließlich in einen 
Kampf um Sieg oder Niederlage ent-
wickelt. Man hat das Gefühl, dass der 
eigene Gewinn nur mehr durch den 
Verlust des Gegenübers zu erzielen ist. 
Der eigene Vorteil wird durch immer 
intensiveren Einsatz oder striktes Ver-
harren auf der eigenen Position durch-
zusetzen versucht. Selbst dort, wo sich 
Misserfolge abzuzeichnen beginnen. 
Doch dieses Verhaltensmuster wird 
durch eine fortschreitende Einschrän-
kung der Wahrnehmungs- und Ent-
scheidungsfähigkeit begleitet. In einer 
solchen Situation beeinträchtigen Kon-
flikte unser Denken dann so sehr, dass 
wir die Dinge um uns nicht mehr rich-
tig sehen. Es ist – als würden sich un-
sere Augen immer mehr trüben. Unser 
Denken folgt Zwängen, denen wir uns 

Gewaltfreie Kommunikation  
als Schlüssel zum Erfolg

Gewaltfreie Kommunikation ist ein 
Handlungskonzept, dass Menschen 
dazu befähigt, friedvoll(er) miteinan-
der umzugehen und eine konstruktive 
Konfliktlösungen fördert. Erkennt-
nisgewinn, Perspektiven-
wechsel und ein wertschät-
zenden Austausch sind 
die Eckpfeiler dieses Kon-
zepts. Die Grundannah-
me besteht darin, dass 
hinter jedem 
Konflikt uner-
füllte Bedürf-
nisse stehen: 
Zum Beispiel 
der Wunsch nach Wertschätzung, Res-
 pekt oder Anerkennung. 
Indem wir das jeweilige Bedürfnis des 
Gegenübers erkennen, in Worte fassen 
und dem Gegenüber spiegeln, beein-
flussen wir jede Stresssituation positiv. 
Unter Anwendung von gewaltfreier 

Wer Eskalationen verhindern und Konflikte erfolgreich lösen möchte, dem hilft das Verständnis, 
wo sich eine Auseinandersetzung gerade befindet. Das Modell von Dr. Friedrich Glasl be-
schreibt den Verlauf von Konflikten. Auf den ersten drei Ebenen ist es noch möglich, dass beide 
Parteien ohne Schaden oder sogar mit Gewinn aus der Sache aussteigen (win-win). Auf der 
zweiten Ebene muss einer von beiden der Verlierer sein (win-lose) und auf der dritten Ebene 
gibt es auf beiden Seiten nur noch Verluste bis zur gegenseitigen Vernichtung (lose-lose). Je tief-
er man sich in Richtung letzter Stufe begibt, desto primitiver und unmenschlicher werden die 
Methoden, mit denen die Kontrahenten einen Sieg zu erzwingen versuchen. Deshalb stellt Glasl 
sein Modell auch nicht als einen Anstieg zu den höheren Eskalationsstufen dar, sondern als hi-
nabführende Treppe, die buchstäblich immer weiter in die Tiefe der menschlichen Moral führt.

nicht bewusst sind und eine konstruk-
tive Konfliktregelung wird unmöglich. 
Es folgen Kurzschlussreaktionen. Es 
geht Schlag auf Schlag. Wir lassen uns 
vom Gegenüber zu Reaktionen verfüh-
ren, die wir eigentlich gar nicht wollen. 
Das bedeutet auch, dass wir in so einer 
Situation nicht mehr selbst- sondern 
fremdgesteuert handeln. Diese emoti-
onale Kettenreaktion gilt es zu durch-
brechen!

Alternative: Interessen statt  
Positionen verhandeln

Eine Möglichkeit, diesem Teufelskreis 
zu entfliehen und zur Selbstbestim-
mung zurückzukehren bietet das soge-
nannte „Sachbezogene Verhandeln“. 

Kommunikation kann man erleben, 
wie sich die Umgebung verändert, weil 
sich der eigene Kommunikationsstil 
verändert. 
Dies gelingt beispielsweise, indem wir 
Aussagen unseres Gegenübers zu-
nächst neutral betrachten. Dadurch 

schaffen wir die nötige Distanz, 
um nicht alles was das Ge-

genüber sagt persönlich zu 
nehmen. Gewaltfreie 
Kommunikation ermögli-
cht ein verbessertes Ver-
ständnis für beide Sei- 

ten, sodass ty-
p i s c h e 
A b w e h r -
r e a k t i o   n e n 
oder Aggressi-

onen reduziert werden. Durch erhöhte 
Aufmerksamkeit nach innen und nach 
außen gelangt man zu mehr Selbstre-
flexion. Allein die Erkenntnis über die 
eigene Gefühlslage kann nachhaltig 
dabei helfen, Konflikte viel besser zu 
bewältigen. ◆

Ein gewaltfreies Miteinander  
ist immer möglich.

Dieses Prinzip besagt, dass man in 
schwierigen Situationen nicht die Po-
sitionen, sondern die jeweiligen Inte-
ressen der Beteiligten in den Vorder-
grund zu rücken versucht. Warum: Es 
ist wesentlich einfacher unterschied-
liche Interessen in Einklang zu brin-
gen, als dies bei Positionen der Fall ist. 
Denn bei Positionen gibt es meist nur 
ein „ENTWEDER-ODER“. Verhandeln 
man hingegen Interessen, gibt es einen 
erweiterten Handlungsspielraum für 
beide Seiten und mehrere Möglich-
keiten, die vorhandenen Unterschiede 
auszugleichen. Eine erfolgreiche Lö-
sung unterschiedlicher Standpunkte 
gelingt daher besser, wenn man ver-
sucht die hinter den Standpunkten lie-
genden Interessen zu erfahren.
Sachbezogenes Verhandeln meint aber 
auch, dass man Personen von der kon-
fliktträchtigen Sachfrage trennt. Man 
spricht das Problem konkret an, „küm-
mert“ sich aber ständig um die Person 
mit der man das Konfliktgespräch 
führt. Damit kann man erreichen, dass 
das Gegenüber auch in einer Stresssi-
tuation offen bleibt und im Gespräch 
nicht „emotional“ verloren geht. Die 
Strategie besteht also darin, den Men-
schen für sich zu gewinnen, um in der 
Sachfrage voranzukommen. Bleibt un-
ser Gegenüber emotional offen, bleibt 
er/sie verhandlungs- und entschei-
dungsbereit. Zu beiderseitigem Vorteil. 

Das Harvard Kon-
zept: Die Kernaus-
sage ist, dass man 
in schwierigen Si-
tuationen nicht die 
Positionen, son-
dern die Interes-
sen der Beteiligten 
in den Vorder-
grund rückt. Denn 
es ist wesentlich 
einfacher unter-
schiedliche Inte-
ressen in Einklang 
zu bringen, als 
dies bei Positionen 
der Fall ist.
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Reporter 
Hannes Schrei-
ber reist nach 
Sambesia, um 
eine Story über 
Nora Wilkens, 
die einzige pro-
fessionelle Groß-
wildjägerin Afri-
kas, zu schrei-
ben und mit ihr einen Büffel zu 
erlegen. Doch dann liegt Nora 
eines Morgens tot im Zelt. War 
es Mord? 
Mit Unterstützung der Jägerin 
Ilka ermittelt Schreiber im 
Dunstkreis von Wilderei und du-
biosen Geschäftsinteressen ...
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Die Turteltaube fällt unter das Natur-
schutzgesetz und ist vollkommen ge-
schützt (Land Kärnten, Tierarten-
schutzverordnung, Anlage 1), die Hohl-
taube unter das Jagdgesetz mit ganz-
jähriger Schonung (Arbeiter, 2018).
Durch die Wahl der Turteltaube zum 
Vogel des Jahres wollen Naturschutz-
vereine darauf aufmerksam machen, 
wie stark ihre Bestände in den letzten 
Jahren zurückgegangen sind. Seit 1998 
sind in Österreich zwei Drittel der Brut-
paare verschwunden, da vor allem der 
geeignete Lebensraum durch die immer 
weiter fortschreitende Intensivierung 
des Agrarlandes, aber auch die Um-
wandlung zu Energielandschaften 
voranschreitet. Mittlerweile fehlt auch 
der Strukturreichtum der bewirtschaf-
teten Flächen mit ihren Wildkräutern 
und Feldfrüchten.
Dieser Rückgang ist jedoch nicht nur in 
Österreich zu bemerken, sondern auch 
europaweit sind die Bestände im 
Schnitt um 79 %, in Deutschland bei-
spielsweise sogar um 90 % und in Groß-
britannien um 94 %, eingebrochen! 
Zusätzlich leidet gerade die Turteltaube 
als einziger europäischer Langstre-

ckenzieher unter den heimischen Tau-
benarten unter der intensiven illegalen 
Bejagung auf ihren Zugwegen. Vor 
allem im Mittelmeerraum und hier be-
sonders im Bereich der Ionischen In-
seln werden noch immer zur Jagdsai-
son etwa 70.000 Individuen dieser eu-
ropaweit gefährdeten Taubenart jähr-
lich getötet.

Vom Massenvogel zur  
ausgestorbenen Art

An dieser Stelle soll auch ein Blick in 
die Vergangenheit über den Atlantik ge-
macht werden, der zeigt, wie schnell 
Arten mit äußerst guten Beständen so-
gar bis zur weltweiten Ausrottung ge-
bracht werden können. So war einst die 
Wandertaube (Ectopistes migratorius) 
die mit Abstand häufigste Vogelart auf 
dem amerikanischen Kontinent. 
Schwärme von unzähligen Millionen 
Vögeln zogen über das Land mit einer 
geschätzten Populationsgröße von bis 
zu fünf Milliarden Individuen. Zeitge-
nössische Beschreibungen der riesigen 
Schwärme sind belegt, klingen aber 
heutzutage unglaublich. So wurde noch 

können – aufhalten wird man ihn wohl 
nicht mehr können.
Doch zurück zur Turteltaube, die nach 
Wagner (2006a) ihre Kärntner Haupt-
verbreitung mit einem Gesamtbestand 
von nur 30 bis 60 Brutpaaren im Kla-
genfurter Becken mit Schwerpunkten 
im Jaun- und Lavanttal hatte. 
Weiter westlich besiedelte sie noch 
den Raum Villach und nördlich kam 
sie bis ins Krappfeld brütend vor. 
Nach neueren Erhebungsdaten muss 
davon ausgegangen werden, dass die 
Art wohl auch in Kärnten Bestands-
verluste erleiden musste und ihre 
Brutverbreitung nur noch auf ihr ehe-
maliges Kernvorkommen geschrumpft 
ist. 
In Österreich wird ebenfalls diese Ein-
schätzung vorgenommen und Dvorak 
(2019) gibt bei den 8.000–12.000 Brut-
paaren sowohl einen abnehmenden 

Bestands- als auch einen ebensolchen 
Arealtrend für die Art an.

Das Auftreten der Turteltaube in 
Kärnten

Zum Schutz der Turteltaube sollte ab-
wechslungsreiches, halb offenes Kul-
turland gefördert werden, das ausrei-
chend Hecken, Feld- und Ufergehölz 
sowie Streuobstkulturen aufweist. Dort 
findet sie auch verlassene Kleinvogel-
nester, die sie für ihre Bruten nachnut-
zen kann und die sich durchaus auch in 
geringem Abstand zum Boden befinden 
können. Auf ihrem Heimzug kommt sie 
in Kärnten im April an, wo sie von An-
fang Mai bis Ende Juli zur Brut schrei-
tet (die Brutzeit für Eintragungen in die 
online-Datenbank von BirdLife geht 
von 25. April bis 31. Juli jeden Jahres), 
umherstreifende Paare und kleine 

Von Gerald Malle, BirdLife  
Fotos: Gebhard Brenner, Gerald Brunner, Bernhard Huber

Turtel- und  Turtel- und  
Hohltauben in KärntenHohltauben in Kärnten

Balzende Turteltauben 
sind in Kärnten ein  
seltener Anblick.

1866 ein einzelner über 14 Stunden lang 
durchziehender Schwarm auf über drei 
Milliarden Individuen geschätzt. Die 
Nachfrage nach Taubenfleisch in den 
Städten war immens und aufgrund der 
großen Anzahl ging man mit verletzten 
Tauben auch dementsprechend respekt-
los um und entsorgte sie, vielfach ohne 
das Fleisch zu verwerten. Im Jahr 1896 
waren von den ehemals Milliarden 
Wandertauben noch etwa 250.000 Tiere 
übrig und am 24. März 1900 wurde die 
letzte frei lebende Wandertaube in Ohio 
erlegt. 14 Jahre später, am 1. September 
1914 starb „Martha“, eine im Zoo von 
Cincinnati geborene Wandertaube, im 
Alter von 29 Jahren. Sie war weltweit 
die letzte ihrer Art. Dieses Beispiel 
mahnt, dass mit den Naturschätzen un-
serer Zeit sorgsam umgegangen werden 
muss, um den weltweiten Biodiversi-
tätsverlust vielleicht noch eingrenzen zu 

Die Turteltaube (Streptopelia turtur) ist Vogel des Jahres 2020. 
Aus diesem Anlass werden in dieser Ausgabe sie und eine 
weitere Taubenart, die Hohltaube (Columba oenas), vorgestellt, 
die beide in Kärnten nicht so bewusst wahrgenommen werden 
wie beispielsweise die viel häufigeren Straßen- (Columba livia f. 
domestica), Türken- (Streptopelia decaocto) oder 
Ringeltauben (Columba palumbus). 

Charakteristik  
der Taubenvögel
In Mitteleuropa kommen fünf Taubenarten 
vor. Sie sind mittelgroß und weisen ein 
überwiegend graues oder braunes Gefie-
der auf. Zwischen Männchen und Weib-
chen gibt es keinen Unterschied in den 
Kleidern (keinen Geschlechtsdimorphis-
mus) und es gibt bei ihnen auch keinen 
Wechsel von Pracht- in Schlichtkleider. Ihr 
Flug ist gekennzeichnet von schnellen, 
ruckartigen Flügelschlägen. Sie ernähren 
sich vegetarisch und sie können im Gegen-
satz zu anderen Vögeln saugend trinken. 
Die Jungvögel werden mit Kropfmilch ge-
füttert und so sind sie in der Lage mehr-
mals im Jahr und sehr oft außergewöhn-
lich spät ins Jahr bzw. schon sehr früh im 
Jahr zu brüten. Sie bauen sehr lockere, 
einfache Nester aus dürren Zweigen und 
nutzen auch Höhlen oder Nischen.
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Trupps sieht man dann im August und 
im September ist der Wegzug in die 
afrikanischen Überwinterungsgebiete 
abgeschlossen.
Ganz anders verhält es sich in unserem 
Bundesland mit der Hohltaube. Sie ist 
bei uns eine typische Waldtaube, die 
alte Baumhöhlen für ihr Gelege – mei-
stens zwei Eier, wie bei allen Tauben-
arten – nutzt. Sie bleibt dabei in den 
Randbereichen, meidet das Innere gro-
ßer Waldstücke und zur Nahrungs-
suche sucht sie angrenzende Wiesen, 
Weiden und Äcker auf.
Die Hohltaube ist von ihrer äußeren Er-
scheinung her eine typische graue Tau-
be, die mit Straßen- oder Ringeltauben 

was die Höhlenqualität angeht. Ausge-
faulte oder leicht nasse Höhlen können 
durch das von ihr eingebaute Zweignest 
noch genutzt werden, was Spechte oder 
ebenfalls höhlennutzende Eulenarten 
nicht mehr können, da diese kein Nist-
material eintragen.

Das Auftreten der Hohltaube in 
Kärnten

Die 100 bis 300 Brutpaare der Hohltau-
be in Kärnten (Wagner 2006b) besiedeln 
so wie die kleinere Schwesternart Tur-
teltaube vorwiegend Unterkärnten mit 
dem Klagenfurter Becken sowie das 
Rosental, Lavanttal und Untere Gailtal. 
Auch aktuell dürfte der Bestand stabil 
sein und sich – anders als bei der Tur-
teltaube – gut entwickeln. Bestandslimi-
tierend wirkt wohl das Vorhandensein 
großer nutzbarer Baumhöhlen, doch 
sind Hohltauben auch in der Lage Nist-
kästen anzunehmen, was ihnen kurz-
zeitig zu Gute kommen kann. Für Ös-
terreich tätigt Dvorak (2019) für die 
7.500–10.000 Brutpaare dieselbe Ein-
schätzung und erwähnt sowohl einen 

positiven Bestands- als auch Arealtrend.
Hohltauben überwintern im Mittel-
meerraum und erscheinen daher schon 
früh im Jahr in unseren Brutgebieten 
– sogar vereinzelte Jännernachweise 
sind in Kärnten belegt. Mittlerweile 
können Überwinterungen in ganz Mit-
teleuropa regelmäßig festgestellt wer-
den. Zu ersten Belegen von Jungvögeln 
in Kärnten kommt es aber auch bei ihr 
erst Anfang Mai. Die Brutzeit für Ein-
tragungen in die online-Datenbank von 
BirdLife beginnt früher als bei der Tur-
teltaube und reicht von 15. März bis 31. 
Juli jeden Jahres. Der Herbstzug fällt in 
die Monate September und Oktober.
Die interessante Einnischung beider 
Taubenarten in das Ökosystem unseres 
Bundeslandes sollte Anlass sein, diesen 
selteneren Vertretern der Ordnung der 
Tauben (Columbiformes) mehr Auf-
merksamkeit zu schenken. Vor allem 
die Bestandssituation der Turteltaube 
als Vogel des Jahres 2020 muss zukünf-
tig im Focus des Artenschutzes stehen, 
denn ihr Überleben in Kärnten scheint 
keinesfalls gesichert.  ◆
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Turteltaube
Kleinste und bunteste europäische Taubenart.

Stimme: Tiefe, gurrende Töne
Lebensraum: Auwälder, offene Kultur -
landschaft
Nestbau: Auf Bäumen oder im Gestrüpp, 
manchmal nur knapp über dem Boden
Nahrung: Samen und Früchte von Gräsern, 
Kräutern, Stauden etc.
Wanderungen: Langstreckenzug, über  - 
wintert in der Sahelzone

Hohltaube
Klein, kurzschwänzig und sehr dunkel wir-
kend; zwei kleine schwarze Flügelflecken.

Stimme: dumpfe, klagende Töne
Lebensraum: offene Wälder, Waldrand -
bereiche, Nahrungssuche in Kulturland
Nestbau: einziger Höhlenbrüter unter  
unseren heimischen Tauben
Nahrung: Samen, Beeren, Früchte, Eicheln 
und Pflanzenteile
Wanderungen: Kurzstreckenzug und  
Standvogel

Ringeltauben bei nahen Entfernungen 
bereits einen leichten Anflug des gelben 
Augenringes erkennen lassen. Bei Hohl-
tauben ist der Augenbereich ganz 
schwarz und die Flügelvorderseite ein-
heitlich grau. Auch sind sie vom Körper-
bau zierlicher und wirken nicht so kräf-
tig wie die Ringeltaube, die übrigens die 
größte einheimische Taubenart ist.

Die Risiken eines Höhlenbewohners

Als Höhlenbewohner ist die Hohltaube 
auf das vorhandene Angebot von großen 
Baumhöhlen angewiesen und nutzt vor 
allem Höhlen des Schwarzspechtes 
(Dryocopus martius) nach. Durch die 
Bindung an eine einmal für die Brut ge-
wählte Höhle ist sie natürlich für Präda-
toren wie den Habicht (Accipiter genti-
lis), Waldkauz (Strix aluco) oder die 
verschiedenen Marderarten (Martes 
sp.) leicht berechenbar und daher auch 
zu erbeuten. Zahner & Wimmer (2019) 
nennen als Risikominimierung gegen-
über Habichtsangriffen die geringe Füt-
terungsfrequenz ihrer Nestlinge von 
nur zwei bis drei Mal pro Tag, die unter 
anderem durch die enorm fettreiche 
Kropfmilch ermöglicht wird. Nach einer 
Attacke an der Höhle, so konnte durch 
eingesetzte Kameras bewiesen werden, 
sinkt die Anflughäufigkeit der Tauben 
sogar noch für einige Tage, bis sie sich 
wieder normalisiert. Auch der rasante 
Abflug beim Verlassen der Höhle bei 
der kleinsten Störung mag eine Feind-
vermeidungsstrategie sein sowie auch 
die Risikostreuung von Brutverlusten 
durch bis zu vier Bruten in einem Jahr.
Neben der Prädation wirkt sich auch der 
Konkurrenzkampf um die Höhle auf den 
Bruterfolg aus. Häufige Störungen kön-
nen ebenso zu Verlusten führen wie die 
oben beschriebenen Attacken von Beu-
tegreifern. Hohltauben sind oft schon in 
Warteposition für die Nachnutzung von 
Höhlen, bis die jungen Schwarzspechte 
endlich ausfliegen. Zahner & Wimmer 
(2019) konnten nachweisen, dass 
manchmal nur einen halben Tag nach 
Ausflug der Spechte die Höhle von Tau-
ben übernommen wurde. Tauben sind 
daher notgedrungen anspruchsloser, 
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Ein gemischter Trupp Hohltauben mit einer 
Ringeltaube (Kreis). Deutlich ist der Unter-
schied der beiden Arten zu erkennen. Hohl-
tauben sind deutlich kleiner und wirken ein-
heitlich dunkelgrau, die adulte Ringeltaube 
ist größer und zeigt ihre weißen Gefiederab-
schnitte am Hals und auf dem Flügel.
Bestimmungsschwierigkeiten machen oft 
nahrungssuchende Trupps, wenn nach der 
Brutphase junge Ringeltauben, denen die 
weißen Federn noch fehlen (Foto links), mit 
ihren Eltern umherstreifen und sich ihnen 
Hohltauben anschließen.

(v.a. Jungvögel ohne die typischen wei-
ßen Halsflecken und Flügelmarken) 
leicht verwechselt werden kann. Wäh-
rend Straßentauben vom Lebensraum 
her andere, hauptsächlich urbane Habi-
tate besiedeln, gehen Hohl- und Ringel-
tauben in Kärnten kaum in städtische 
Bereiche. Beide Arten sind oft nahrungs-
suchend auf Freiflächen anzutreffen 
und vor allem im Herbst vergesellschaf-
ten sie sich manchmal miteinander.
In den größeren umherziehenden Tau-
bentrupps, unter denen sich dann auch 
diesjährige Jungvögel befinden, kann 
eine Unterscheidung der beiden Arten 
wirklich schwierig sein. Die beiden Ab-
bildungen zeigen deutlich, dass junge 

Die Turteltaube fällt unter das Naturschutzgesetz und 
ist vollkommen geschützt, die Hohltaube unter das 
Jagdgesetz mit ganzjähriger Schonung.

Suchbild: In diesem Schwarm von Ringeltauben sind auch Hohltauben darunter – wer erkennt sie?
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Das Bild der urbanen Bevölkerung ist 
stark geprägt von Fernsehserien wie 
Universum, Terra Mater usw., wo Wild 
und Wildnis sozusagen gleichbedeu-
tend ist. 
Nur die wenigsten verstehen, dass wir 
und damit das Wild in Europa weitge-
hend in einer stark bevölkerten und 
bewirtschafteten Kulturlandschaft le-
ben. Damit haben sich die Lebensräu-
me des Wildes massiv verändert und 
Wild bedarf der Hege, Pflege, Planung 

Jäger sind  Jäger sind  
Lebensmittel-Lebensmittel-
produzenten!produzenten!

Jagen ist mehr als eine außergewöhnliche, hochkapitale Trophäe zu erbeuten!  Auf was 
immer wir auch jagen – wir müssen unser Jagen vor uns selbst, aber auch vor allem vor 
den 98 % der nichtjagenden Bevölkerung rechtfertigen können.

Von Mag. Kurt Matschnigg, Veterinär und Niederwildreferent der KJ

und Bewirtschaftung durch die Jagd – 
je nach Wildart ganz unterschiedlich. 
Die letzten Jahrzehnte des allgemeinen 
Wohlstands haben das älteste Argu-
ment für die Jagd (bei Jägern und 
Nichtjägern!) völlig zurückgedrängt – 
nämlich das Erbeuten der natürlichen 
Ressourcen Felle/Leder und Fleisch. 
Alles was der luxusverwöhnte Mensch 
von heute für sein angenehmes Leben 
braucht, gibt es im scheinbaren Über-
fluss und ist weltweit zu kaufen. 

Jäger können den Speisezettel  
ihrer Umgebung mit köstlichem 
Wildbret bereichern

Vielleicht braucht der heutige Mensch 
Krisen um wieder zurückzufinden auf 
das wirklich Nötige und auch dazu, 
dass er dieses Nötige in seiner Nähe 
suchen sollte. Die Jägerschaft muss es 
heute schaffen, den Blick der Bevölke-
rung wieder darauf hinzulenken, dass 

wir Jäger aus ihrer unmittelbaren Um-
gebung ihren Speisezettel mit köst-
lichem Wildbret bereichern können. 
Jäger haben in großen Teilen der 
nichtjagenden Bevölkerung ein 
schlechtes Image. Hochsitze werden 
umgesägt, Treibjagden gestört sowie 
Jäger von Tierschutzaktivisten als 
Mörder bezeichnet. Während die Jagd 
ein massives Imageproblem hat, steht 
„Wild“ für unbelastet, natürlich und 
fern von Massentierhaltung. Es ist also 
geradezu unverständlich, warum wir 
Jäger nicht alles unternehmen um die-
se Wertschätzung für das Wild nicht 
auch auf das von uns zustande ge-
brachte Wildbret zu übertragen. 
Vielleicht liegt es daran, weil wir Wild-
bret selbst nicht richtig wertschätzen? 
Für mich ist es völlig unverständlich, 
dass es Jäger gibt, welche selbst oder 
in ihren Familien kein oder fast kein 
Wildbret genießen. Meine Anschauung 
dazu ist unmissverständlich: „Wer 
nicht isst, soll auch nicht jagen!“.
Nur ein Jäger, der Wildbret auch selbst 
am Tisch wertschätzt, kann diese 
Wertschätzung beim Jagen, Aufbre-
chen und Versorgen des erlegten 
Wildes verstehen und umsetzen.

Der Verfasser beim Aufbrechen und Ver -
sorgen eines Schmaltieres (Foto links) –  
so (Foto rechts) sollte es gemacht werden, 
dann kann Wildbret unbedenklich in den 
Verkehr gebracht werden. 
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Was sind die Knackpunkte  
der Wildbrethygiene?

1. Die Jagdmethode
 Gehetzes und krankes Wild hat ge-

ringe Glykogenreserven, dies be-
wirkt eine schlechtere Fleischrei-
fung, Lagerfähigkeit und eine ra-
schere Verderbnis. 

 Egal, ob bei Drück- oder Ansitz-
jagden – der ferme Jäger bemüht 
sich einen sauberen Schuss (Tref-
ferlage, Kaliber, Geschoss usw.) an-
zubringen. Er erspart damit dem 

Wild unnötige Qualen, vermeidet 
Weichschüsse bzw. das Zerschießen 
wertvoller Fleischstücke. Nur weil 
der so lang ersehnte Bock oder 
Hirsch im letzten Licht und womög-
lich auch noch ungünstig spitz weg-
zieht, ist dies kein Grund, noch 
schnell einen Schuss zu „versu-
chen“! 

 Sehr viele Stücke fallen dem Stra-
ßenverkehr zum Opfer. Leider se-
hen viele Jäger totfahren als fach-
männisch erlegt an – anders lässt 
sich nicht erklären, wie Dr. Prom-

mer in einer wissenschaftlichen 
Untersuchung bei 11 % der an den 
Wildbrethandel abgelieferten Stü-
cken weder Ein- noch Ausschuss 
finden konnte! 

 Straßenfallwild ist nicht lebendbe-
schaut, nicht fachgerecht erlegt, hat 
unter der Decke meist massive Hä-
matome und hat deshalb im Handel 
nichts verloren!

2. Auffälligkeiten vor dem Schuss
 Alles was dem Jäger beim Anspre-

chen des Wildes als nicht normal/

gesund  auffällt – wie zum Beispiel 
Geschwülste, Entzündungen, Ver-
letzungen usw. – hat Auswirkung 
auf die weitere Vorgangsweise beim 
Aufbrechen, Einkühlen und Ver-
werten des Stückes.

3. Rasches und richtiges Aufbrechen
 Wir sollten jagen mit allen Sinnen, 

mit allem Wissen das uns Jäger 
über Generationen weitergegeben 
und in Kursen vermittelt worden ist. 
Aber beim Aufbrechen und Weiter-
behandeln des erlegten Wildes 
sollten wir uns – ohne die Achtung 
und Wertschätzung für Wild und 
Tradition zu verlieren - an den Pro-
fis der Schlachtbetriebe und der 
Lebensmittelverarbeitung orientie-
ren! 

 Bereits 30 Minuten nach dem Tod 
kommt es im Stück zum Zusam-
menbrechen der Darmbarriere und 
zum massiven Auswandern der 
Pansen-/Darmbakterien. Bei Weich-
schüssen ist der Bauchraum und 
der Schusskanal sofort massiv be-
lastet. Je schneller deshalb das 
Stück aufgebrochen wird, umso 
besser. Ein Stück, welches über die 
Nacht unaufgebrochen (womöglich 
noch mit Weichschuss) im Revier 
gelegen hat, gehört nicht in den 
Verkehr gebracht! Nachsuchen sind 
deshalb ehebaldigst durchzuführen.

 Egal, ob das Aufbrechen im Revier 
oder bei der Hütte/Zuhause erfolgt, 
unbedingt erforderlich dabei ist das 
Vermeiden von Verschmutzung 
vom Boden bzw. Umgebung, reich-

lich sauberes Wasser zum Auswa-
schen und gutes Licht um Verunrei-
nigung auch als solche zu erken-
nen. Allgemein, aber besonders bei 
Schwarzwild, ist das Verwenden 
von Einmalhandschuhen zu emp-
fehlen.

 Das Aufbrechen im Hängen hat 
deshalb gegenüber dem liegenden 
Aufbrechen am Boden gewisse Vor-
teile, lässt sich in der Praxis natür-
lich nicht überall machen. Ebenso 
hat das Ringeln des Enddarmes 
Vorteile gegenüber dem Eröffnen 
des Schlosses, sollte dann aber 
wirklich so gemacht werden, dass 
keine Losung oder Darmteile im 
Becken verbleiben.

 Stark verschmutztes Wild – wie 
zum Beispiel oft Schwarzwild – 
sollte zuerst äußerlich gesäubert 
werden um keinen Schmutz in die 
Körperhöhle oder auf wertvolle 
Teile zu übertragen.

 Allgemein sollte beim Arbeiten das 
Prinzip rein – unrein (Hände, Mes-
ser …) stets beachtet werden.

 Der noch warme Wildkörper sollte 
mit Wasser gründlich ausgespült 
werden, damit danach der Wildkör-
per gut abtropfen bzw. abtrocknen 
kann. Eine „Pfützenbildung“ im 
Stück ist zu vermeiden, wie auch 
das Auswaschen von schon abge-

kühlten Stücken. Alles was nicht 
auszuwaschen ist, ist großzügigst 
auszuschneiden– besonders bei 
Weichschüssen. Zum Schluss ist 
das Stück vom Weidloch bis zu Trä-
ger noch einmal genauestens auf 
Verunreinigungen durchzukontrol-
lieren.

 Bleibt das Stück im Sommer auch 
nur kurz im Freien hängen, ist für 
sicheren Fliegenschutz zu sorgen. 

4. Kühlen, Lagern
 Nach dem Aufbrechen muss das 

abgetropfte Stück möglichst rasch 
in die Kühlkammer kommen. Argu-
mente, dass man nicht zu schnell 
einkühlen darf, sind nicht stichhal-
tig. Rehe erreichen bei optimaler 
Kühlraumtemperatur von 4 Grad 
erst nach einem Tag (!) in den Keu-
len eine Kerntemperatur von unter 
sieben Grad. Bei Rotwild dauert 
dies sogar bis 48 Stunden! Werden 
Organe mit eingekühlt, sollte die 
Kühlraumtemperatur auf unter 3 
Grad eingestellt werden.

 Wird Wild zu langsam gekühlt, 
kann es rasch zu stickigen Reifung 
kommen. Das Wildbret verfärbt 
sich dunkel, bekommt einen kup-
ferroten Schimmer, einen unange-
nehmen Geruch und ist für eine 
Verwertung in der Küche unbrauch-

Nur ein Jäger, der Wildbret auch selbst am Tisch 
wertschätzt, kann diese Wertschätzung beim Jagen, 
Aufbrechen und Versorgen des erlegten Wildes 
verstehen und umsetzen.

Würde der Erleger dieses Stück selbst essen?

Nur mit sauberen Schüssen vermeidet man Weich-
schüsse und das Zerschießen wertvoller Fleischstücke.

Auch die Organe (Herz, Lunge, Milz, Leber und Nieren) sind vom Schützen 
dem Wildbretbeschauer vorzulegen.

Mit verstärkten, unangekündigten Kontrollen der Wildsammel-
stellen durch die Amtsveterinäre wird zukünftig zu rechnen sein.

11 % der an den Wildhandel abgelieferten Wild-
stücke sind Straßenfallwild – besagt eine Studie 
von Dr. Prommer. Da brauchen wir uns über die 
niedrigen Wildbretpreise nicht zu wundern!

Verunreinigte Körperstellen sind 
großzügig auszuschneiden.
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Alle diese Fragen beschäftigten die 
Kinder der Volksschule Brückl und so 
wurde im Sachunterricht der Edel- und 
der Steinmarder genauer in den Au-
genschein genommen. Das Aussehen, 
die Lebensweise, die Nahrung und die 
Fortpflanzung, dies alles wurde be-
sprochen. Unsere beiden bekanntesten 
heimischen Marderarten konnten die 
Kinder anhand von Präparaten sehen 
und „begreifen“.

Der Marder gehört zu der  
Familie der Marderartigen

Aussehen: Der Kehlfleck vom Edel-
marder (Baummarder) ist auffallend 
gelblich gefärbt und unregelmäßig. 
Der Kehlfleck vom Steinmarder (Haus-
marder) gabelt sich und ist weiß. Die 
Körperlänge beträgt 40–58 cm und er 
wiegt 0,8–1,7 kg. Der Marder ist däm-
merungs- und nachtaktiv.
Lebensweise: Der Steinmarder/Haus-
marder lebt oft auf den Dachböden 
von Häusern und ruht sich sogar unter 
der Motorhaube von Autos aus. Der 
Steinmarder/Hausmarder ist ein Kul-
turfolger. Ein naher Verwandter ist der 
Edelmarder/Baummarder. Er bewohnt 
Laub- und Mischwälder und geht nicht 
gerne in die Nähe von Menschen. Er 
ist ein Kulturflüchter.

Von Mag. Dr. Sigrid Müller

Wie sehen Marder aus? Welche Arten gibt es und welche Lebensräume bewohnen sie? 
Was fressen sie? Wie vermehren sie sich? Projektarbeit der Schüler der VS Brückl.

Marder leben mit uns!

8820 Neumarkt/Stmk., Bahnhofstraße 59 
Tel.  03584/3330, Fax 03842/811 52-24

8700 Leoben, Waltenbachstraße  10
 Tel. 03842/811 52, Fax-DW 4

e-mail: office@wild-strohmeier.at

Wildeinkauf

Inh. Klaus Weißer 
Schoren 4, D-78713 Schramberg
Tel. (0 74 22) 81 99 • Fax  5 23 93
www.fallenbau-weisser.de

Holzkastenfalle 
für Lebenfang. Massivholz von 
0,50 m bis 2,00 m Länge. 
Drahtgitterfallen.

Kirrmax
Schwarzwild
Kirr-Automat
Erfüllt die gesetzlichen 
Forderungen.

Verschiedene Bausätze für 
Betonrohrfallen: System Wild-
meister Arthur Amann und System 
Dr. Heinrich Spittler. Super-X-Fallen, 
sowie Schutzkiste für Abzugeisen.

Prospektmaterial erhalten Sie kostenlos!
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bar. Wild sollte gekühlt, aber nicht 
gefroren werden – ein Hängenlas-
sen im Freien im November/De-
zember kann deshalb gefährlich 
sein!

5. Wildbretbeschau
 Bereits der Erleger muss auf Auffäl-

ligkeiten am noch lebenden Stück 
bzw. beim Aufbrechen achten und 
dies am Wildbretanhänger auf Seite 
1 vermerken. 

 Damit die kundige Person die Wild-
bretbeschau durchführen kann, ist 
nicht nur der Wildkörper, sondern es 
sind vom Schützen alle Organe vor-
zulegen. Der vollständig ausgefüllte 
Wildbretanhänger ist ordentlich am 
Brustkern des Stückes zu befestigen 
und das Wilduntersuchungsproto-
koll dem Abnehmer mitzugeben. 

 Bei Schwarzwild entnimmt die kun-
dige Person die entsprechenden Tri-
chinenproben aus dem Zwerchfell-
pfeiler, sorgt für die Untersuchung in 
der Landesanstalt und trägt das Er-

gebnis auf WBA und Untersuchungs-
protokoll ein. Die ausgebildeten und 
von Amtswegen, bestätigten, kun-
digen Personen sollten sich ihrer 
amtlichen Stellung in der Wildbret-
beschau wirklich bewusst sein. Nir-
gends sonst in der ganzen landwirt-
schaftlichen Fleischbeschau sind 
Laien und nicht Tierärzte als Be-
schauer tätig. Sie haben Verantwor-
tung nicht nur dem Konsument ge-
genüber, sondern auch darüber, ob 
der Jagd dieses günstige System der 
„eigenverantworteten Fleischbe-
schau“ auch in Zukunft erhalten 
bleibt!

Wildbret, welches von uns Jägern aus 
unseren Revieren zu den Konsumenten 
gebracht wird, ist eine Köstlichkeit die 
noch weit unter ihrem Wert gehandelt 
wird. Es ist das gewichtigste und wert-
vollste Argument das die Jagd zu ihrer 
Rechtfertigung vorzuweisen hat – wir 
Jäger sollten es deshalb auch mit dieser 
Wertschätzung behandeln! ◆

Der vollständig ausgefüllte Wildbret -
anhänger ist ordentlich am Brustkern des 
Stückes zu befestigen. 

Leon, Kimberly und Sarah kennen den  
Unterschied zwischen Baum- und Stein -
marder ganz genau.

Nahrung: Je nach Jahreszeit und Ge-
biet nutzt der Marder ein breites Nah-
rungsangebot, dazu gehören kleine 
Nagetiere, Vögel, Würmer, Frösche, 
Insekten und Beeren. 
Fortpflanzung: Die Ranzzeit fällt in die 
Monate Juli bis August. Von August bis 
Jänner gibt es eine Entwicklungspau-
se, die sogenannte „Keimruhe“. Die 
Embryos entwickeln sich erst ab Jän-
ner. Die Fähe wirft im April zwei bis 
fünf Junge, die als Nesthocker noch 
rund fünf Wochen blind sind und bis 
zu acht Wochen gesäugt werden. In 
freier Wildbahn können Marder rund 
zehn Jahre alt werden. 

Interessantes: Pro Nacht legen Baum-
marder im Schnitt Strecken von fünf 
bis zu 15 km zurück, wobei sie sich 
vorwiegend am Boden fortbewegen, 
Bäume dienen eher als Deckung. bzw. 
Nahrungssuche. ◆

        

Reservieren Sie unter: 0463  544 44

www.genusswirt-mageregg.at

• ganzjährig Wildspezialitäten
• Familien- und Betriebsfeiern
• durchgehend warme Küche

DURCHGEHEND WARME KÜCHE 
Mo. Ruhetag, Di. bis Sa.: 11–21 Uhr, 
Sonn- und Feiertag: 11–16 Uhr
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Fleißig haben unsere Schülerinnen und Schüler Bildmaterial gesammelt.
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Das Problem ist bekannt: Jagdschutz-
organe sind an und für sich funktionell 
Verwaltungsorgane zur Vollziehung 
des Jagdgesetzes, das heißt, sie schrei-
ten bei Erfüllung ihrer im Jagdgesetz 
beschriebenen hoheitlichen Aufgaben 
sozusagen in Vertretung des Landes 
Kärnten ein.
Das bedeutet aber weiters, dass sie in 
solchen Fällen vor den Zivilgerichten 
wegen Schadenersatz nicht persönlich 
in Anspruch genommen werden kön-
nen. Nach § 1 Abs 1 AHG haften näm-
lich der Bund, die Länder, die Gemein-
den, sonstige Körperschaften des öf-

fentlichen Rechts und die Träger der 
Sozialversicherung nach den Bestim-
mungen des bürgerlichen Rechts für 
den Schaden am Vermögen oder an 
der Person, den die als ihre Organe 
handelnden Personen in Vollziehung 
der Gesetze durch ein rechtswidriges 
Verhalten wem immer schuldhaft zu-
gefügt haben; das Organ haftet dem 
Geschädigten nicht.
Wir haben diese Problematik in un-
serem MB bereits mehrfach bespro-
chen, der typische Fall ist der Ab-
schuss eines wildernden Hundes im 
Sinne des § 49 Abs. 1 KJG, diese Tätig-

keit hat das Jagdschutzorgan unbe-
strittenermaßen „in Vollziehung der 
Gesetze“ durchgeführt. (Theoretisches 
Beispiel. In der Praxis hat sich Derar-
tiges soweit überblickbar in letzter 
Zeit nicht mehr ereignet). In einem 
solchen Fall kann also das Jagdschutz-
organ nicht direkt auf Schadenersatz 
(Wert des Hundes) geklagt werden, 
sondern der geschädigte Hundehalter 
hat sich mit seinem Begehren an das 
Land Kärnten zu halten.
(Jedoch bitte nicht verwechseln: Diese 
Überlegungen beziehen sich nur auf 
das zivilgerichtliche Verfahren. Straf-

rechtlich bleibt die potentielle Haftung 
des Jagdschutzorgans immer aufrecht; 
je nach Schwere des Delikts kann es 
eine Geldstrafe oder sogar Arrest geben 
und das Land Kärnten wird mir die 
Strafe nicht bezahlen oder jemanden 
schicken, der „für mich sitzen geht“.)
Schwerer zu beurteilen war allerdings 
nachstehender Fall: Der Kläger ist Po-
lizeibeamter. Er wurde zu einem Ver-
kehrsunfall gerufen, bei dem der Len-
ker eines Kraftfahrzeugs ein Reh an-
gefahren hatte, das dabei schwer ver-
letzt worden war.
Der Beklagte ist der für die Unfallstel-
le zuständige Jagdaufseher. Er traf 
kurz nach dem Kläger an der Unfall-
stelle ein und gab einen Schuss auf das 
verletzte Tier ab, das er jedoch verfehl-
te. Er holte von zu Hause ein mit einem 
besseren Zielfernrohr ausgerüstetes 
Gewehr, mit dem es ihm gelang, das 
verletzte Tier zu erlegen.
Bei Schussabgabe stand der Polizeibe-
amte in unmittelbarer Nähe. Er erlitt 
hiebei  eine sogenannte Tinnitus-Sym-
ptomatik, die sich insofern bemerkbar 

Ist ein Fangschuss des Jagdschutzorgans hoheitliches Handeln? Mit dieser für Rechtskundige (wozu die 
Jagdschutzorgane aufgrund ihrer Ausbildung zu zählen sind) interessanten Frage hatte sich unlängst 
der Oberste Gerichtshof (OGH) zu beschäftigen. Der Sachverhalt hat sich zwar in Tirol ereignet, die 
Beurteilung kann aufgrund der nahezu identen Rechtslage auch auf Kärnten angewendet werden.

Von Dr. Helmut Arbeiter · Fotos: KJAV-Archiv

Hoheitliches Hoheitliches 
Handeln?Handeln?

macht, als ein starkes Pfeifen und 
dumpfes Geräusch im Ohr auftrat, 
auch jetzt hört er noch ein andau-
erndes Pfeifen.
Der Beklagte trug kein Jagdschutzab-
zeichen und gab sich den Anwesenden 
gegenüber auch nicht als Jagdaufseher 
zu erkennen.
Vorgeworfen wird dem Beklagten, den 
Schuss in unmittelbarer Nähe des Klä-
gers und für diesen vollkommen uner-
wartet abgegeben zu haben.
Der OGH hatte also zu prüfen, ob auch 
in einem solchen Fall die sogenannte 
Organstellung des Jagdschutzorgans 
vorliegt, ob dieser also „in Vollziehung 
des Jagdgesetzes“ gehandelt hat. Oder 
fällt eine Schussabgabe auf ein ange-
fahrenes Wild vielleicht nicht darunter?
Dazu folgende Überlegungen: Nach § 
43 Abs. 2 KJG umfasst Jagdschutz be-
kanntlich die Überwachung der Ein-
haltung der in einem Jagdgebiet zu 
beobachtenden Bestimmungen des 
Jagdgesetzes sowie der auf dessen 
Grundlage erlassenen Vorordnungen 
und behördlichen Anordnungen sowie 
die Überwachung der Einhaltung der 
auch in einem Jagdgebiet zu beobacht-
enden, zum Schutz von Tieren und von 
Pflanzen getroffenen landesrecht-
lichen Bestimmungen, den Schutz des 
Wildes im Sinne des § 4(9?) und vor 
Futternot sowie vor Wilderern.
Der OGH weist nunmehr darauf hin, 
dass der Jagdschutz in erster Linie die 
Aufgabe hat, vorbeugend zu wirken, 
nämlich zu verhüten, dass dem Wild 
von Wilderern nachgestellt, dass es 
von Raubwild angegriffen wird, und 
dass die zum Schutz des Wildes und 
der Jagd erlassenen Vorschriften des 
Jagdgesetzes übertreten werden.
Eine Person, die ordnungsgemäß zum 
Jagdschutzorgan bestellt und bestätigt 
wurde, handelt nur dann hoheitlich, 
wenn ihre Tätigkeit in einem hinrei-
chend engen inneren und äußeren Zu-
sammenhang mit der Wahrnehmung 
von Aufgaben des Jagdschutzes steht. 
Die Abgabe eines Schusses durch den 
Beklagten, um ein bei einem Verkehrs-
unfall verletztes Tier zu erlegen, fällt 
jedoch nicht darunter:

Die Abgabe von Fangschüssen auf 
verunfalltes und noch nicht veren-

detes Wild ist Exekutivbeamten per 
Erlass nicht gestattet. (Symbolfoto) 
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Art. 362500109
1.000 Schuss

nur 199,-*

Art. 315000241
1.000 Schuss

nur 189,-*

Art. 320891
50 Schuss
statt 4,70

nur 3,45*

*Gültig nur in Ihrer Kettner 
Filiale bis 30.06.2020. Nur solange der Vorrat reicht.

Art. 305704
1.000 Schuss

nur 399,-*

Art. 363591
1.000 Schuss

nur 189,-*

Art. 302662 - 50 Schuss
statt 64,50

nur 49,80*
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Verpflichtung, Wild sofort von sei-
nen Qualen zu erlösen

Das bedeutet: Das Einschreiten des 
Beklagten an der Unfallstelle stand in 
keinem Zusammenhang mit einer 
Übertretung der zur Ausübung des 
Jagdrechts erlassenen landesrecht-
lichen Bestimmungen. Sein Handeln 
diente damit auch nicht der Überwa-

chung der Einhaltung jagdrechtlicher 
Vorschriften.
Aber was ist jetzt mit der Verpflich-
tung, das Wild sofort von seinen 
Qualen zu erlösen? Auch darüber hat 
sich der OGH Gedanken gemacht? 
Und zwar:
Die Jagd darf nur in weidgerechter 
Weise ausgeübt werden. Dazu gehören 
auch das Recht und die Pflicht zur 

Am 16. November 2017 wurde im Kärntner Landtag die Novelle 
zum Kärntner Jagdgesetz einstimmig beschlossen. Sie ist am 1. 
März 2018 in Kraft getreten. Aufgrund der ständig wiederge-
kehrten und steigenden Nachfrage nach dem Fachbuch „DAS 
KÄRNTNER JAGDGESETZ in Wort und Bild“ hat der Landesvor-
stand den Druck einer 3. Auflage dieser Jagdrechtspublikation beschlossen. Der Redak-
teur Dr. Helmut Arbeiter hat im Verlaufe des Jahres 2018 seine im Jahre 2007 erschie-
nene 2. Auflage komplett überarbeitet und die neuen, umfangreichen Bestimmungen 
der Jagdrechtsnovelle 2017 in diese 3. Auflage implementiert. Das Buch ist Ende Okto-
ber 2018 erschienen und steht seither für unsere Mitglieder und alle Kärntner Jäger zur 
Verfügung. Verkauf über die Landesgeschäftsstelle des KJAV in Mageregg, die acht Be-
zirkskassiere und Landesvorstandsmitglieder des KJAV. Preis: e 25,– bei Direktverkauf 
(zuzüglich e  5,– Verpackungs- und Versandspesen = insgesamt e  30,– bei Postversand). 
Buchbestellung und ev. Rückfragen: Journaldienst in der LGS des KJAV.   

Das Kärntner Jagdgesetz  
in Wort und Bild

PRÄPARATOR

LEO 
LEGAT
Leiten 5 • A-9312 MEISELDING · Tel. 0676 / 433 23 38
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Das Ausfl ugsziel inmitten 
des Miegerer Jagdgebietes

Für alle Jäger und 
Naturliebhaber

Anfragen unter 
(04225) 8252 oder 

(0664) 1838976

Geöffnet ab 15.00 Uhr · 
Montag und Dienstag Ruhetag

Das Ausfl ugsziel inmitten 

BUSCHENSCHENKE        

            MÖRTL 

Die Abgabe eines Fangschusses durch den Jagd-
aufseher fällt nicht unter Jagd- und Wildschutz.

Hege des Wildes. Zur weidgerechten 
Jagdausübung (Weidgerechtigkeit) 
zählt daher die Einhaltung der jagd-
rechtlichen Vorschriften auf der 
Grundlage ethischer Grundsätze unter 
Beachtung insbesondere des Gebots, 
dem Wild unnötige Qualen zu erspa-
ren. Sowohl Hege als auch das Erlegen 
von Wild sind Handlungen, die von der 
Jagdausübung erfasst werden.
Der Beklagte hat den Schuss abgege-
ben, um das durch den Verkehrsunfall 
verletzte Wild von seinen Qualen zu 
erlösen. Dabei hat er nicht in Wahr-
nehmung der ihm als Aufsichtsjäger 
bzw. Jagschutzorgan zukommenden 
Aufgaben des Jagdschutzes gehandelt, 
sondern an Stelle des Jagdausübungs-
berechtigten das Jagdrecht ausgeübt. 
Es zählt nämlich zur Hege und damit 
zur Jagdausübung, kümmerndes und 
krankes Wild weidgerecht zu erlegen. 
Ein hoheitliches Handeln des Beklag-
ten lässt sich daraus nicht ableiten.
Zusammenfassung also: Kein Grund 
für ein Amtshaftungsverfahren, der 
Jagdaufseher ist in einem solchen Fall 
für die Schussabgabe (und ihre Folgen) 
selbst verantwortlich. Dass er kein Ab-
zeichen trug und seine Eigenschaft als 
Jagdschutzorgan auch ansonsten nicht 
ersichtlich war, war unter diesen Um-
ständen nicht mehr erheblich.

(Wer es nicht glaubt oder es genauer wis-
sen will: Siehe Entscheidung des OGH 
vom 25.6.2019, 1Ob98/19x, Fundstelle Zak 
2019/469 S 258 - Zak 2019,258). ◆

Ein Fangschuss war nicht mehr erforderlich. Der Rehbock ist vor dem Eintreffen der Po-
lizei am Unfallort verendet.

Kostenersatz für 
Zeckenschutz-
impfung
Diese Serviceleistung für die Mitglie-
der ist nach wie vor aufrecht und 
durch die uns seinerzeit von der Lan-
desregierung zur Verfügung gestell-
ten bzw. in den Jahren 2008 und 2019 
wieder aufgestockten Mittel weiterhin 
möglich. Förderungswürdig sind Mit-
glieder, die eine solche Impfung nicht 
über ihre Sozialversicherungsträgern 
ersetzt bekommen. Nach wie vor gilt 
die vom Landesvorstand beschlos-
sene Vergaberegelung: Die Mitglieder 
haben bis Ende Juni des Jahres die 
Möglichkeit, sich bei ihrem Hausarzt 
oder beim zuständigen Gesundheits-
amt der BH oder Gemeinde, die 
Grund- oder Auffrischungsimpfung 
gegen Ausstellung einer Rechnung 
verabreichen zu lassen. Die Kosten 
sind vorläufig selbst zu übernehmen. 
Nach erfolgter Impfung mögen die 
Mitglieder die Rechnung unter Be-
kanntgabe der Bankverbindung, 
Bankleitzahl und Kontonummer 
(IBAN und BIC) ihrem Bezirkskassier 
übermitteln. Die gesammelten Beträ-
ge sind in der Folge vom Bezirkskas-
sier unter Vorlage einer Rechnungs-
aufstellung und der Originalbelege 
beim Landeskassier (auch LK-Stell-
vertreterin) anzufordern und dann 
umgehend an die antragsberech-
tigten Mitglieder (max. e 25,– pro 
Impfung) anzuweisen. 
Nur Mitglieder, welche die vorgege-
benen Richtlinien befolgen und ihren 
Mitgliedsbeitrag bis 31. März des lau-
fenden Jahres bezahlt haben, haben 
Anspruch auf Refundierung ihrer 
Auslagen oder eines Förderungsbei-
trages. Der Vorstand empfiehlt allen 
Mitgliedern von dieser Möglichkeit 
regen Gebrauch zu machen. Die Mit-

tel gelten als finanzielle 
Anerkennung des Lan-

des Kärnten für die un-
entgeltliche Aufgabener-

füllung der Jagdschutz-
organe als Organe 

der Hoheits-
ver-
wal-

tung 
des Landes.
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Ordentliche Mitglieder des KJAV, die 
ihren Mitgliedsbeitrag bis 31. März 
des jeweiligen Verbandsjahres be-
zahlt haben, haben Anspruch auf den 
Rechtschutzfond des Verbandes wenn 
– sie in Ausübung ihres Jagdschutz-
dienstes als beeidetes Jagdschutzor-
gan in ihrem zuständigen Jagdrevier 
(Dienstausweis ist mitzuführen und 
Dienstkokarde sichtbar an der linken 
Brustseite zu tragen) eine formell 
korrekte Amtshandlung geführt ha-
ben und ihnen daraus rechtliche Pro-
bleme erwachsen. 
Vor Inanspruchnahme einer rechts-
anwaltlichen Vertretung, die Deckung 
im Rechtschutzfond findet, ist das 
Mitglied eingeladen und ersucht, sein 
Anliegen und den genauen Sachver-
halt schriftlich über den zuständigen 
Bezirksobmann dem Landesvorstand 
zur Kenntnis zu bringen. Der Landes-
vorstand/Rechtsausschuss entschei-
det in der Folge, ob im jeweiligen Fall 
Rechtschutzdeckung gewährt, ein 
Vertrauensanwalt des KJAV für die 

Rechtsvertretung beigestellt wird und 
die Kosten aus dem Rechtschutzfond 
getragen werden.   
Keinesfalls besteht Anspruch auf 
Rechtschutz, wenn das Jagdschutzor-
gan bei einer Amtshandlung grob 
fahrlässig handelt, oder gar vorsätz-
lich die Rechtsvorschriften und die 
Vorschriften des formal korrekten 
Einschreitens missachtet. Auch be-
steht kein Anspruch aus dem Recht-
schutzfond, wenn Mitglieder des 
KJAV, als Mitglieder einer Jagdgesell-
schaft, in private Wildschadensver-
fahren oder andere Jagdrechtsange-
legenheiten involviert sind. 
Mit den vom Landesvorstand emp-
fohlenen Juristen unseres Verbandes 
ist vereinbart, dass sie Mitgliedern für 
kostenlose, mündliche oder telefo-
nische Rechtsauskünfte zur Verfü-
gung stehen. Die Telefonnummern 
und Adressen der Juristen sind auf 
unserer Homepage nachlesbar. 

Der Landesvorstand 

Inanspruchnahme 
des Rechtschutz-
fonds für Mitglieder
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Die 47. Bezirksversammlung fand 
diesmal im beliebten Gasthaus Pusch-
nig in Köttmannsdorf statt. Als Ehren-
gäste konnte BO Harald Tomaschitz 
mit seinem Team unter anderem Bgm. 
Ing. Josef (Seppi) Lindl, Bezirksforst-
inspektor DI Bernhard Pokorny in Ver-
tretung des Bezirkshauptmannes, BJM 
Georg Helmigk, BJM-Stv. und HRL 
Ing. Velikogne Mario sowie das Grün-
dungsmitglied Ing. Max Fischer begrü-
ßen. BPK Obstlt. Markus Fheodoroff 
hat die Teilnahme an dieser Veranstal-
tung leider kurzfristig infolge einer 
Erkrankung absagen müssen und ließ 
sich entschuldigen.

Grußadressen der Ehrengäste

Bgm. Ing. Josef Lindl zeigte sich in sei-
ner Grußansprache äußerst erfreut, 
dass nach der am vergangenen Wo-

chenende in diesem Lokal abgehal-
tenen Hegeringversammlung nun auch 
die heurige Bezirksversammlung in 
seiner Gemeinde stattfindet. Er lobt 
den BO Oberst Harald Tomaschitz, der 
einer der beiden Pächter der Gemein-
dejagd ist, für dessen Arbeit und En-
gagement und betont die tadellos 
funktionierende Verbindung zwischen 
der Jagd und der Gemeinde. Jagdauf-
sicht bedeutet für ihn auch Qualitäts-
vorsorge. Er wünscht allen Anwe-
senden für das beginnende Jagdjahr 
Waidmannsheil und guten Anblick.
In Abwesenheit des leider verhinder-
ten Bezirkshauptmannes und Leiters 
der Bergwacht überbringt der Leiter 
der Bezirksforstinspektion, DI Bern-
hard Pokorny, dessen Grüße. Er selbst 
ist schon seit langen Jahren Mitglied 
der Bezirksorganisation und der Prü-
fungskommission für die JA-Prüfung, 

zu welcher sich heuer 67 Kandidaten, 
davon 7 aus dem Bezirk Klagenfurt 
angemeldet haben. Besonders lobt er 
in seinen Grußworten die gute Ab-
schussplanerfüllung im Jahr 2019, vor 
allem beim Rehwild. Auch der starke 
Eingriff in der Jugendklasse beim 
Gamswild wird von ihm hervorgeho-
ben. Der BFI ersucht alle JA, in den 
nächsten Jahren vermehrtes Augen-
merk auf die Verjüngungsflächen zu 
haben, um eine gute Baumartenmi-
schung zu erreichen. Abschließend 
dankt er allen Jagdaufsehern im Be-
zirk für die geleistete Arbeit, mahnte 
jedoch, die Wildstandsentwicklung 
weiter unter strenger Beobachtung zu 
halten.
Der im Vorjahr neu gewählte BJM Ge-
org Helmigk dankt für die Einladung 
und betont, dass die Kärntner Jäger-
schaft und der Kärntner Jagdaufseher-

Verband untrennbar miteinander ver-
bunden sind. Er sieht im Klimawechsel 
und der Waldsituation mit den ganzen 
Schadflächen zwei der großen Heraus-
forderungen für die nächsten Jahre, 
wobei er betont, dass sich auch die 
Jagd den neuen Verhältnissen wird an-
passen müssen. 
In diesem Zusammenhang betont er, 
dass er es persönlich ablehnt und äu-
ßerst bedenklich findet, wenn das Wild 
als Schädling bezeichnet wird! Der 
Schwarz- und Rotwildbestand muss 
weiterhin reduziert werden, ohne da-
bei die Jagdethik zu verlieren, wie dies 
kürzlich in Tirol passiert ist. Da auch 
Kärnten vor derartigen Tötungsakti-
onen nicht gefeit ist, fordert der BJM 
alle anwesenden JA auf, bei der Erfül-
lung der Abschusspläne aktiv mitzu-
wirken und eine falsche Bewirtschaf-
tung einzelner Wildarten zu verhin-
dern. Abschließend dankt er im Na-
men der Kärtner Jägerschaft allen JA 
für deren Arbeit und wünscht allen für 
das kommende Jagdjahr ein kräftiges 
Waidmannsheil!

Der BO und BO-Stv. am Wort

BO Harald Tomaschitz brachte einen 
kurzen Rückblick auf das Verbandsge-
schehen des abgelaufenen Jahres. Als 
besonders gelungen bezeichnete er die 
in Grafenstein auf der Schießanlage 
des KK-Schützenvereines durchge-
führte Schießveranstaltung mit Schwer-
punkt auf der Handhabung von Faust-

feuerwaffen, zu der über fünfzig Teil-
nehmer gekommen waren. Weiters 
fordert er alle Anwesenden auf, ver-
mehrt Rehkitze im Herbst zu erlegen, 
da dies eine sehr gute Maßnahme sei, 
Verbissschäden im Wald zu vermin-
dern, was wiederum die bäuerlichen 
Waldbesitzer erfreut. Jagdliches Kön-
nen zeige sich seiner Meinung nach 
nicht in der Verwendung von immer 
mehr Technik im Jagdbetrieb, sondern 
im umfassenden Verstehen der Verhal-
tensweisen des Wildes und im Wissen 
über die geeigneten jagdlichen Maß-
nahmen, um unseren Auftrag zu erfül-
len! Auch ersucht er, jetzt bei dem schö-
nen Wetter, alle Reviereinrichtungen 
auf ihren Zustand und ihre Sicherheit 
hin zu überprüfen. Abschließend gab 
der BO noch einen kurzen Überblick 
über die im heurigen Jahr geplanten 
Veranstaltungen und wies darauf hin, 
dass hinkünftig die Einladungen zu die-
sen Events nur mehr in der Verbands-
zeitung veröffentlicht werden. 
BO-Stv. und Bezirks-
schießreferent-Stev. 
Johannes Schifrer 
überbrachte in Vertre-
tung des leider verhin-
derten Bezirkschießre-
ferenten dessen Grüße. 
In seinen weiteren Aus-
führungen wies er da-

rauf hin, dass im Waffengesetz die Waf-
fen der Kategorie „D“ (Schrotflinten) 
der Kategorie „C“ zugeordnet wurden 
und somit meldepflichtig geworden 
sind. Die Frist für eine derartige Mel-
dung endet am 14. Dezember 2021. Be-
züglich der Schalldämpfer weist er da-
rauf hin, dass bei der Montage einer 
derartigen Vorrichtung auf älteren Waf-
fen diese eine wesentliche Veränderung 
der Waffe darstellt und diese somit neu 
beschossen werden muss! Auch ist bei 
Jagdreisen ins Ausland zu beachten, 
welche waffenrechtlichen Vorschriften 
im jeweiligen Land gelten, um Pro-
bleme bei der Einreise zu vermeiden. 
Eindringlich mahnt er, die Bestim-
mungen des Waffengesetzes in Bezug 
auf die Verwendung von FFW im Jagd-
betrieb genauestens zu beachten.
Anschließend brachte LO Bernhard 
Wadl seinen Bericht und erörterte in 
kompakter Form die umfangreichen 
Tätigkeiten des LO und des Landesvor-
standes. 

BG Klagenfurt

Bezirksversammlung
Von Reinhold Weiß · Fotos: Johannes Schifrer

Blick auf den Tisch der Ehrengäste mit Bjm. Georg Helmigk und 
seinem Stellv. Ing. Mario Velikogne und BFI DI Bernhard Pokorny. 

Die JHBG Köttmannsdorf zeichnete für 
die jagdkulturelle Umrahmung der 47. 
BV in Klagenfurt/Klagenfurt-Land ver-

antwortlich.

Der Schwarz- und Rotwildbestand muss weiterhin 
reduziert werden, ohne dabei die Jagdethik zu verlieren.

Georg Helmigk

Ein sehr guter Besuch zeichnete auch … … die diesjährige Bezirksversammlung in Klagenfurt aus. 
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Die Qualitätsmerkmale der Uhr sind 
wie folgt: Gehäuse massiv Edelstahl; 
hochwertiges Lederarmband; japa-
nisches Qualitätsquarzwerk; drei Zei-
ger plus Datum; Birkhahn-Logo ist 
hochwertig, erhaben am Zifferblatt 

aufgebracht; Indexe und Zeiger mit 
ip-gold-Akzenten; Jagdaufseher-Ver-
bandslogo-Gravur auf dem Deckelbo-
den; 10 ATM wasserdicht (entspricht 
100 Meter Tiefe); 3-Jahres- Batterie; 2 
Jahre Garantie inkl. original Jacques 

L e m a n s -
Geschenks-
 etui. Die Uhr 
steht ab sofort für 
unsere Mitglieder zu 
einem Sonderpreis von € 75,– 
zur Verfügung. Die Abgabe erfolgt 
über unsere LGS im Jägerhof Mage-
regg (9020 Klagenfurt, Mageregger 
Straße 175, Tel. 0463/597065, E-Mail: 
office@jagdaufseher-kaernten.at) oder 
unsere Bezirkskassiere. Tragen wir 
mit Stolz diese Verbandsuhr und zei-
gen damit unsere Verbundenheit zum 
Kärntner Jagdaufseher-Verband. ◆

Neue  
Verbandsutensilie
Der Landesvorstand hat in seiner letzten Sitzung im Jahr 2019 
die Anschaffung einer neuen Verbandsutensilie beschlossen.  
Es handelt sich um eine exklusive Jagdaufseher-Verbandsuhr der 
Firma Jacques Lemans aus St. Veit. Der Landesvorstand  
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Allfälliges und Diskussion

Im Tagesordnungspunkt „Allfälliges“ 
wurden dem anwesenden JA-Kame-
raden Werner Woschitz zu dessen im 
Vorjahr gefeierten 80. Geburtstag, dem 
Bezirkskassier Gerfried Leitgeb zu des-
sen im Vorjahr und dem Bezirksschrift-
führer Reinhold Weiß zu dessen kürz-
lich gefeierten 60. Geburtstag gratuliert. 
Der HRL Thomas Modritsch nutzte die 
Anwesenheit von WK JA Gerhard Lu-
stig und überreichte diesem die Ehrung 
für 40 Jahre Mitgliedschaft zur KJ.

DI Harald Bretis referierte  
über das Haselwild

In einem interessanten Fachvortrag 
zum Thema „Haselwild“ brachte uns 
DI Harald Bretis, Msc. Wissenswertes 
über diese Wildart und deren Beja-
gung näher. 

Für die würdige musikalische Umrah-
mung der Bezirksversammlung sorgte 
die JHBG Köttmannsdorf unter Ob-

mann Thomas Modritsch. Im An-
schluss wurde in kameradschaftlicher 

Runde noch über einige jagdpolitische 
Themen rege diskutiert. ◆

Die Jubilare Werner Woschitz und Gerfried Leitgeb – flankiert vom LO und BO. Anwesend war 
auch unser Gründungs- und Ehrenmitglied Ing. Max Fischer – im 92sten Lebensjahr stehend. 

Mit großer Aufmerksamkeit folgte das Auditorium den Ausführungen des Referenten  
DI Harald Bretis.
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Ein breites Lächeln stand dem Bezirks-
obmann Ing. Peter Gadner ins Gesicht 
geschrieben, als er am 7. Februar 2020 
um 19 Uhr die sehr zahlreich erschie-
nen Mitglieder der Bezirksgruppe Völ-
kermarkt im Gasthof Kuchling in Grif-
fen zur 47. Bezirksversammlung 2020 
begrüßen durfte. Der Bezirksobmann 
begrüßte in der Folge die erschienenen 
Ehrengäste und bat sie in der Folge um 
ihre Grußbotschaften. Allen voran er-
wies uns an diesem Abend unser sehr 
geschätzter LO Bernhard Wadl mit sei-
ner sehr sympathischen Gattin Ma-
rianna die Ehre. Ebenso herzlich be-
grüßte BO Gadner den Bezirksfallwild-
referenten, BPK Obstlt. Klaus Inner-
winkler, sowie die anwesenden 
Hegeringleiter. Obstlt. Innerwinkler 
war an diesem Abend gleich in dop-
pelter Funktion vertreten. Denn neben 
seinem Bericht als Fallwildreferent des 
Bezirkes Völkermarkt, war er in die-
sem Jahr dankenswerterweise auch als 
Gastreferent zum Thema, „Waffenge-
setz neu“, das mit Dezember 2019 in 
Kraft getreten ist, bei unserer Jahres-
hauptversammlung mit anschlie-
ßender Weiterbildungsveranstaltung 
tätig.

Erfreuliches vom Fallwildreferenten

Der Bezirkspolizeikommandant be-
dankte sich für die im Bezirk nach wie 
vor sehr gut funktionierende Zusam-
menarbeit zwischen Aufsichtsjägern 
und der Polizei, die gerade bei Wildun-
fällen im gesamten Bezirk Völkermarkt 
unabdingbar ist.
Sehr erfreulich sah es im vergangenen 
Jahr mit dem Fallwild im Bezirk Völker-
markt aus. Mit 389 gemeldeten Wildun-
fällen und somit um 126 Stück weniger 
als im Jahr 2018 sei der Bezirk Völker-
markt 2019 erfreulicher Weise „nur“ 
noch an der dritten Stelle in Kärnten. 
Noch nie seit Beginn der Aufzeich-
nungen im Jahre 1994 lag der Bezirk 
Völkermarkt unter 400 Stück Fallwild, 
so der Straßenfallwildreferent weiter. 
Ein sehr positiver Trend der nicht zu-
letzt durch den unermüdlichen Einsatz 
der Jäger bei der Montage und Wartung 
von Wildreflektoren erreicht wurde. 
Jedoch mahnte Innerwinkler auch 
dazu, sich jetzt nicht auf dem Erreich-
ten auszuruhen, sondern weiterhin den 
Wildunfällen als Jagdschutzorgane und 
Jäger aktiv entgegen zu wirken. Auch 
von dem immer wieder kehrenden The-

ma „Wilderei“ gab es heuer aus Kärnten 
weitaus weniger zu berichten als in den 
letzten Jahren. So sei lediglich ein Fall 
aus Oberkärnten bekannt geworden, 
mit dem sich derzeit aber noch der Dis-
ziplinarrat der Kärntner Jägerschaft 
beschäftigt.

Weniger ist mehr

Als letzten Punkt bat der BPK darum, 
die an jeder Polizeiinspektion auflie-
genden Verständigungslisten, welche 
von der Exekutive im Fall eines Wild-
unfalles zur Verständigung der Jagd-
ausübungsberechtigten gebraucht 
werden, immer aktuell und so kurz 
und effektiv wie möglich zu halten. 
Zudem berichtete Innerwinker, dass 
der Polizeinotruf in naher Zukunft 
Kärnten weit zentralisiert werde. Die-
ser Umstand wird zur Folge haben, 
dass alle Notrufe und in der Regel han-
delt es sich bei der Meldung eines 
Wildunfalles um einen Anruf, über den 
Polizeinotruf der Landesleitzentrale 
(LLZ) in Klagenfurt erfolgen werden. 
Die Beamten in der Leitstelle sind 
dann für ganz Kärnten zuständig und 
werden nicht die Zeit zur Verfügung 

haben, sich durch ewig lange Listen zu 
wählen, um einen zuständigen Auf-
sichtsjäger oder Jagdausübungsbe-
rechtigten zu erreichen. Daher gilt bei 
den Verständigungslisten die Devise 
„weniger ist mehr“! Als letzten Punkt 
erwähnte Obstlt. Innerwinkler noch, 
dass mit dieser Umstellung auf eine 
zentrale Landesleitstelle künftig die 
Anrufe der Exekutive bei uns Jägern 
nicht mehr mit unterdrückter Rufnum-
mer stattfinden werden.

Bericht des Bezirksobmannes

Jetzt meldete sich erneut der Bezirks-
obmann mit seinem Jahresbericht zu 
Wort. Als erstes stellte BO Gadner 
nochmals die im Herbst 2018 erschie-
nene 3. Auflage des von Dr. Helmut 
Arbeiter verfassten Buches „Das Kärnt-
ner Jagdgesetz in Wort und Bild“ vor. 
Dieses wieder sehr aufschlussreiche 
Werk ist beim KJAV um € 25,– pro Ex-
emplar erhältlich. Wie schon in den 
beiden vorhergegangen Auflagen ge-
lang es dem Autor auch in diesem Werk 
den „Nicht-Juristen“ die einzelnen Ge-
setzesstellen sehr gut zu erklären und 
mit Beispielen aus der Praxis zu veran-
schaulichen. Dieses Buch sollte eigent-
lich Bestandteil jeder Buchsammlung 
eines Aufsichtsjägers sein. Zudem durf-
te BO Gadner auch einen neuen Gegen-
stand in den Vereins-Utensilien vorstel-

len. Es handelt sich um die offizielle 
Verbandsuhr des KJAV welche von der 
Uhrenmanufaktur „Jacques Lemans“ in 
enger Zusammenarbeit mit dem LO ge-
staltet wurde und nun um € 75,– je-
Stück von jedem Mitglied des KJAV 
bezogen werden kann.

Aktivitäten im Bezirk

Zum Thema Vereinsaktivität erwähnte 
der BO, dass es im Jahr 2020 zwei Aus-
flüge geben werde. Als erstes einen 
Ausflug zur Jagdfachmesse „Hohe 
Jagd“ in Salzburg. Dieser Ausflug wer-
de am Samstag, den 22. Feber stattfin-
den. Zudem wird die Bezirksgruppe 
eine Schieß-Weiterbildungsveranstal-
tung in der Schießanlage Großkirch-
heim/Mölltal abhalten. Die Schießanla-
ge Großkirchheim ist aus diesem Anlass 
am 4. Juli ab 10 Uhr für die Aufsichtsjä-
gerkameradinnen und -kameraden der 
Bezirksgruppe Völkermarkt reserviert. 
Es stehen zur Verfügung: 100 m, 200 m, 
300 m Kugelstand, sowie das Flinten-
schießzentrum und das Schießkino. BO 
Gadner bittet die Mitglieder seiner Be-
zirksgruppe von dieser nicht alltäg-
lichen Gelegenheit Gebrauch zu ma-
chen und sich in Fahrgemeinschaften 
zu organisieren um dieses tolle und 
kostenlose Angebot zahlreich zu nut-
zen. Die Anreise erfolgt mit dem eige-
nen PKW in Fahrgemeinschaften.

9330 Althofen
Tel. 04262/2331  

oder 0676/84233111

Ing. MAX WANDELNIG
ERDBAU - KALTASPHALT
Land- u. Forstwirtschaft

Ausbildung  
und Fährte
von Stefan Mayer und  
Joachim Schweizer

Vom Welpen zum Nachsuchenprofi

Kosmos-Verlag, 1. Auflage 2020, 160 
Seiten, 120 Farbfotos, 10 Farbzeich-
nungen, 24,1 x17,6 cm, EAN: 
9783440167335, 25 Euro

Die Nachsuche verletz-
ten Wildes ist ein Ge-
bot des Tierschutzes 
und die anspruchs-
vollste Aufgabe eines 
Jagdhundes. Schweiß-
hunderassen werden 
daher ausschließlich 
für diese Arbeit einge-
setzt und bedürfen einer speziellen 
Ausbildung. Die Autoren führen den 
Jäger und seinen Hund mit praxisbe-
währten Ausbildungstipps auf dem 
Weg des Vierläufers vom Welpen bis 
zum geprüften Nachsuche-Profi.

BG Völkermarkt

Bezirksversammlung
mit Fortbildungsvortrag

von Ing. Gerhard Unterberger

Ehrungen auf der Tagesordnung

Im Gegensatz zu den letzten Jahren als 
es bei jeder Bezirkssitzung eine große 
Anzahl an Ehrungen gab, wurde heuer 
nur ein KJAV-Kamerad ausgezeichnet.
Friedrich Trobej wurde in krankheits-
bedingter Abwesenheit für seine 40-jäh-
rige Mitgliedschaft beim KAJV geehrt. 

BO Ing. Peter Gadner eröff-
nete die diesjährigen Bezirks-
versammlung und freute sich 
über rund 80 Teilnehmer bzw. 
Mitglieder aus dem Bezirk 
und darüber hinaus. 
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Die Urkunde wird ihm von einem be-
freundeten KAJV-Mitglied überbracht. 
Danke für diese jahrelange Treue!    

Bericht des Kassiers und  
des Rechnungsprüfers

David Albert, Kassier der Bezirksgrup-
pe musste sich für die diesjährige Be-
zirksversammlung leider entschuldigen 
lassen. Aber selbstverständlich hatte 
der Kassier seinen Bericht sehr gut und 
schlüssig vorbereitet. Die Zahlen wur-
den von unserem BO-Stev. Harald 
Stoutz vorgetragen. So stellte der BO-
Stev. die im vorliegenden Bericht ste-
henden Einnahmen und Ausgaben ge-
genüber und konnte einen positiven 
Kontostand zum 7. Jänner 2020 von 
3.061,– Euro ausweisen. Dies entspricht 
zwar einem kleinen Minus gegenüber 
dem Vorjahr, jedoch hat die Bezirks-
gruppe sich umfangreich mit Verband-
sutensilien eingedeckt, die in nächster 
Zukunft noch verkauft werden. Als 
nächstes bat BO Gadner, Kassenprüfer 
Harald Heimburger in seiner Funktion 
zu Wort. Der Kassaprüfer befand die 
von ihm und seinem Kollegen Heinrich 
Nečemer geprüfte Kassa für in Ord-
nung, dankte Albert David für die vor-
bildhafte Führung der Kassa und bat 
um die Entlastung des Kassiers und des 
Vorstandes per Handzeichen. Dieser 
Antrag wurde von der Bezirksver-
sammlung einstimmig, ohne Gegen-
stimmen und ohne Enthaltungen ange-
nommen. 

Die wichtigsten Punkte aus dem  
Bericht des Landesobmannes

Einen herzlichen Weidmannsdank rich-
tete LO Bernhard Wadl dem LVS-Kolle-
gen Peter Pirker und der Görtschitztaler 
Jagdaufseherin Resi Sunitsch, sowie 
deren sehr guten Team für die hervor-
ragende Organisation der LVV 2019 im 
Weingut Taggenbrunn bei St. Veit aus. 
Insgesamt konnten bei der letztjährigen 
LVV 129 Delegierte (93,5 %) begrüßt 
werden, was wiederum eine ausge-
zeichnete Teilnahme darstellte. Insge-
samt konnten bei der LVV rund 250 

Teilnehmer incl. Ehrengäste begrüßt 
werden. Die Tagung wurde von der 
„JHBG Guttaring-Althofen“ jagdkultu-
rell umrahmt und stand im Zeichen des 
Gastreferates von Univ. Doz. Dr. Karl 
Buchgraber zum Thema, „25 Jahre Ös-
terr. Jägertagung – Jagd und Jäger wo-
hin?“

Aus dem Landesvorstand

In seinem Bericht ging der LO jetzt auf 
den aktuellen Mitgliederstand von der-
zeit 2.184 ordentlichen bzw. außeror-
dentlichen und Ehrenmitgliedern ein. 
Weiteres sprach er über die zukünftige 
Redaktionsarbeit zur Gestaltung der 
Verbandszeitung nach dem krankheits-
bedingten Ausscheiden von Redakteur 
Dr. Helmut Arbeiter. Die Ausgaben Juni, 
September und Dezember 2019 wurden 
schon vom LO und seiner Frau gestaltet 
bzw. bearbeitet. Bernhard Wadl berich-
tet in Folge von einem geplanten Lan-
desschießen (zuletzt wurde 1998 ein 
Landesschießen veranstaltet) am 22. 
August auf der Schießstätte in Radweg, 
für dessen Organisation unser Feld-
kirchner BO Ing. Manfred Buttazoni mit 
Team verantwortlich zeichnen wird. 
Dann kam der LO auf das leidige und 
nach wie vor ungelöste Problem mit frei-
laufenden und wildernden Hunden zu 
sprechen. Hier appellierte er an die An-
wesenden, von der, wenn auch berech-
tigten Erlegung wildernder Hunde Ab-
stand zu nehmen und als Alternativen, 
die Dokumentation von Wildrissen für 
die Wildrissdatenbank, das Hundehal-
terverständigungsformular und die be-
reit gestellten Hundehalterinformations-
tafeln anzuwenden. Seitens des Vor-
standes werde an die Landespolitik mit 

Nachdruck die Forderung gerichtet, für 
den Zeitraum vom 1. August bis 31. Ok-
tober eines jeden Jahres ebenfalls Rege-
lungen zu verordnen, die ein Laufenlas-
sen von Hunden in der freien Landschaft 
und den Wildtierlebensräumen verbie-
ten. Seit 2013 wurden an die Wildrissda-
tenbank der KJ insgesamt 85 Wildrisse 
gemeldet und in Form von Presseaus-
sendungen den Kärntner Medien zur 
Berichterstattung weitergeleitet.    

Dank an die Bezirksgruppen

Wie jedes Jahr schloss LO Bernhard 
Wadl seine Rede mit einem kräftigen 
Weidmannsdank des Landesvorstandes 
an die Bezirksgruppen für die Unter-
stützung im abgelaufenen Verbands-
jahr. Ganz besonders dankte der LO 
den Bezirksobmännern und deren Vor-
ständen, aber auch allen Delegierten 
und Mitgliedern der Bezirksgruppen. 
Ein herzlicher Weidmannsdank für die 
engagierte Mitarbeit im abgelaufenen 
Verbandsjahr und die Bitte für eine 
ebenso engagierte Unterstützung im 
47. Bestandsjahr.

Weiterbildungsvortrag von BPK 
Obstlt. Klaus Innerwinkler zum 
Thema: „Waffengesetz neu“!

Dazu bat unser Gastreferent BPK 
Obstlt. Klaus Innerwinkler um die un-
geteilte Aufmerksamkeit des anwe-
senden Auditoriums. Obstlt. Inner-
winkler schaffte es in einem sehr inte-
ressanten Vortrag die Neuerungen, die 
sich seit Dezember 2019 im österrei-
chischen Waffengesetz ergeben haben, 
darzustellen. Einige Beispiele aus dem 
sehr gut strukturierten Vortrag:

§ 3a Salutwaffen
… sind ehemalige Schusswaffen, die zum ausschließlichen 
Abfeuern von Knallpatronen, Gasen oder Flüssigkeiten 
umgebaut wurden.

§ 3b Schreckschusswaffen
(1) … sind Waffen, die zum ausschließlichen Abfeuern von 

Knallpatronen,  Gasen oder Flüssigkeiten erzeugt wurden.
(2) Schreckschusswaffen, die am oder nach dem 14.9.2018 

in der EU hergestellt oder in diese eingeführt werden 
und nicht dem EU-Durchführungsrechtsakt entsprechen, 
gelten als Schusswaffe der entsprechenden Kategorie.

Kategorie „A“
1.  Schusswaffen, die KM (Kriegsmaterial) sind
2.  verbotene Waffen
3.  Salutwaffen der Kat A
Kategorie „B“
1.  Faustfeuerwaffen (FFW
2.  Repetierflinten
3.  Halbautomatische Schusswaffen, die nicht KM oder 

verbotene Waffen sind
4.  Salutwaffen der Kat B
Kategorie „C“
1. Schusswaffen mit gezogenem Lauf
2. Schusswaffen mit glattem Lauf
3. Schusswaffen, die nach dem 8.4.2016 gemäß EU-VO 

deaktiviert worden sind
4. Salutwaffen der Kat C

Auch beim Thema Waffenverbot gab es einige Ände-
rungen:
§ 13 vorläufiges Waffenverbot
Die Organe der öffentlichen Aufsicht (somit auch Jagd-
schutzorgane!) sind bei Gefahr im Verzuge ermächtigt, 
ein vorläufiges Waffenverbot auszusprechen, wenn sie 
Grund zur Annahme haben, dass der Betroffene durch 
missbräuchliches Verwenden von Waffen LEBEN, GE-
SUNDHEIT oder FREIHEIT von Menschen oder fremdes 
VERMÖGEN gefährden könnte. Darüber hinaus sind sie 
in diesen Fällen ermächtigt,
1. Waffen und Munition sowie
2. Urkunden sicherzustellen (ausgenommen Jagdkarte).

Offizieller Ausstatter Ihrer jagdlichen Lebensfreude
 

Eigener Schießstand! Schießbetrieb jeden Mittwoch  
von 16.00 bis 20.00 Uhr und nach Absprache!

Sie haben dem Betroffenen über die Aussprache des vorläu-
figen Waffenverbotes sowie im Falle einer Sicherstellung über 
diese sofort eine Bestätigung auszustellen.

Noch einige erneuerte Definitionen:
Halbautomaten
– sind nunmehr entweder KM, A oder B (Achtung: KM-Liste 

wurde aber nicht geändert!)
– Folge: bisherige Einstufungen des BMLV könnten falsch 

sein!
– Einstufungsantrag gemäß § 44 WaffG ist möglich
Halbautomat ohne Magazin: Kat B
Halbautomat mit eingesetztem 10-Magazin: Kat B
Halbautomat mit eingesetztem 11-Magazin: Kat A
Halbautomat, der früher Vollautomat war: Kat A (KM)

§ 17 Verbotene Waffen Abs.1 Zi 7:
Verboten sind der Erwerb, die Einfuhr, der Besitz, das Überlas-
sen und das Führen von halbautomatischen FFW mit Zentral-
feuerzündung und eingebautem oder eingesetztem Magazin, 
das mehr als 20 Patronen aufnehmen kann.
– Glock 17 mit Magazin: Kat B
– Glock 17 mit eingesetztem 17-Magazin: Kat B
– Glock 17 mit eingesetztem 33-Magazin: Kat A

§ 17 Verbotene Waffen Abs.1 Zi 8:
Verboten sind der Erwerb, die Einfuhr, der Besitz, das Überlassen 
und das Führen von halbautomatischen Schusswaffen mit Zen-
tralfeuerzündung, soweit sie nicht unter Z 7 fallen, mit einge-
bautem oder eingesetztem Magazin, das mehr als 10 Patronen 
aufnehmen kann.
– Halbautomat ohne Magazin: Kat B
– Halbautomat mit eingesetztem 10-Magazin: Kat B

Groß war das Interesse der Versammlungsteilnehmer zu den Änderungen im neuen  
Waffengesetz. 

Der Völkermarkter BPK Obstlt. Klaus Innerwinkler, selbst Jäger und Jagdschutz-
organ, referierte im Rahmen der Fortbildung über das „Waffengesetz neu“! 
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Von Frankreich nach Österreich

Unsere Jagdmusik in Österreich ist 
stark an jene in Frankreich angelehnt 
und wir verdanken es Ferdinand Leo-
pold Graf von Spork, Herr der Herr-
schaft Hermann - Mistiz, der den Stein 
ins Rollen brachte oder sagen wir den 
Auftakt dazu gab. Er war kaiserlicher 
Oberjägermeister in Schlesien und ei-
ner der größten Waidmänner seiner 
Zeit. Graf Spork lernte in Paris im Jah-
re 1680 das Dampierrehorn kennen 
und fand an der französichen Jagdmu-
sik großen Gefallen. Er kehrte mit sei-
nen Eindrücken zurück und gestaltete 
seine Jagden in Böhmen ähnlich fest-
lich wie jene in Frankreich. Er brachte 
französische Hörner nach Böhmen 
und ließ zwei seiner Bediensteten 
durch Wenzel Sweda aus Lissa unter-
richten. Spork schickte Wenzel Sweda 
später sogar nach Paris um sich wei-
terzubilden. Kaiser Karl VI. (1685–
1740) war ein großer Verehrer des 
Weidwerks und schätzte auch die Mu-
sik an sich. Er gestaltete seine Jagden 
nach Sporks Vorbild, doch der Stil 
hielt sich nicht lange und die Fanfaren-
musik geriet bald wieder in Vergessen-
heit. Erst zur Zeit Kaisers Franz I. 
(1768–1835) hauchte der damalige 
Hofjägermeister Carl Fürst von Auers-
 perg der Jagdmusik im Jahre 1819 
wieder neues Leben ein. 
 

Der Ton macht Der Ton macht 
die Musikdie Musik Von Carina Frank 

Quelle: Die österreichische Jagdmusik  
von Schantl, Josef und Zellner,  
Carl Verlag Wien: Chmel, 1886

– Halbautomat mit eingesetztem 
11-Magazin: Kat A

§ 17 Verbotene Waffen Abs 1 Zi 9 und 10:
Verboten sind der Erwerb, die Einfuhr, 
der Besitz, das Überlassen und das 
Führen von:
– Magazinen für halbautomatischen 

FFW mit Zentralfeuerzündung, die 
mehr als 20 Patronen aufnehmen 
können.

– Magazinen für halbautomatischen 
Schusswaffen mit Zentralfeuerzün-
dung, soweit sie nicht unter Zi 7 
fallen, die mehr als 10 Patronen 
aufnehmen können.

§ 17 Verbotene Waffen Abs 1 Zi 11:
Verboten sind der Erwerb, die Einfuhr, 
der Besitz, das Überlassen und das 
Führen von halbautomatischen 
Schusswaffen mit Zentralfeuerzün-
dung, soweit sie nicht unter Zi 7 fallen, 
sowie von halbautomatischen Schuss-
waffen mit Randfeuerzündung und 
einer Gesamtlänge von über 60 cm, die 

ohne Funktionseinbuße mithilfe eines 
Klapp- oder Teleskopschafts auf eine 
Gesamtlänge unter 60 cm gekürzt wer-
den können. soweit nicht die Rege-
lungen des § 18 anzuwenden sind.

§ 17 Verbotene Waffen Abs 3b:
Inhaber einer gültigen Jagdkarte sind 
vom Verbot des Erwerbs, des Besitzes, 
des Überlassens und des Führens von 
Vorrichtungen zur Dämpfung des 
Schussknalles ausgenommen, wenn sie 
die Jagd regelmäßig ausüben. Dies gilt 
auch hinsichtlich solcher Vorrichtungen 
für nachweislich zur Ausübung der Jagd 
mitgebrachte oder eingeführte Schuss-
waffen. Solche Vorrichtungen sind auch 
wie die entsprechende Schusswaffe zu 
verwahren. Bei Entzug der JK oder Ver-
lust der Gültigkeit: binnen 6 Monaten 
einem Berechtigten überlassen (bis da-
hin ist Besitz zulässig).Dies sind nur 
einige der vielen Erläuterungen und 
Ausführungen, welche BPK Obstlt. 
Klaus Innerwinkler dem aufmerk-
samen Publikum präsentierte. 

Angenehmer Ausklang einer  
ge  lungenen 47. Bezirksver- 
sammlung

Angeregt von den sehr interessanten 
Gesichtspunkten die der Vortragende 
in seinem sehr aufschlussreichen Re-
ferat aufgezeigt hat, ging eine sehr 
gelungene Bezirksversammlung mit 
diversen Anfragen und Fallbeispielen 
in Gruppen- oder Einzelgesprächen 
der Bezirksversammlungsteilnehmer 
mit Obstlt. Klaus Innerwinkler zu 
Ende.  

Ein recht herzlicher Weidmannsdank 
für die tolle Organisation gilt unserem 
BO Ing. Peter Gadner sowie dem ge-
samten Vorstand der Bezirksgruppe 
Völkermarkt, den Ehrengästen für 
ihre aufschlussreichen Grußworte so-
wie besonders an den Vortragenden 
der Weiterbildungsveranstaltung für 
einen sehr interessanten und lehr-
reichen Überblick zum Waffengesetz 
neu. ◆

M&T „Junges Talent“ 

Kinder- bzw. Lernharmonika, 32 x 19 
cm, 3-reihig, 31+3 Melodietasten, 12 
Bässe. Diverse Holzarten, Beschläge 
und Stimmung.     

M&T „Kompakt“ 

34 x 19 cm, 4-reihig, 42 Melodietasten, 
15 Bässe (X-Bass gekoppelt). Eine 
leichte, handliche, vollwertige und 
günstige Harmonika – auch für unter-

wegs. Optimal für Kinder, 
A n f ä n g e r , 

Frauen und ältere Musiker(innen). Di-
verse Holzarten, Beschläge und Stim-
mung. Ein Geheimtipp!

M&T „Allround, Profi, Profi+“ 

38x20cm, 4-reihig, 46 Melodietasten, 
17 Bässe serienmäßig. Diverse Holz-
arten, Beschläge und Stimmung.    
M&T Design – wunderschöne Einzel-
anfertigungen nach Vorbestellung.   
M&T-Harmonikas werden nach Ihren 
individuellen Vorstellungen, auf 
Wunsch auch mit ganz speziellem 
Logo bzw. Bild im Balg, gebaut. Für 
KJAV-Verbandsmitglieder zu Sonder-
konditionen! Anfragen schriftlich  
per Mail an: office@jagdaufseher- 
kaernten.at ◆

Für schneidige Aufsichtsjaga 
und flotte Musikanten
Musikagentur M&T Harmonikas bietet Exklusivharmonikas in drei Größen an.
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behaupten, dass Schantl letztlich die 
französische Jagdmusik sogar über-
holte, da er einerseits die Signale ver-
einfachte, so dass sie auch für unmu-
sikalische Teilnehmer verständlich 
waren und andererseits die österrei-
chischen Jagdfanfaren melodischer 
gestaltete als jene der Franzosen, da er 
sie dagegen vierstimmig komponierte. 

Als die Jagdmusik  
zum „Mainstream“ wurde

Im Jahr 1881 kehrte Kronprinz Rudolf 
von seiner Orientreise zurück und bei 
der ersten Jagd auf heimischen Boden, 
genauer gesagt in Lainz, ertönte selbst-
verständlich die „neue“ österreichische 
Jagdmusik. Die hohen Herrschaften, 
die an der Jagd teilnahmen, waren wie 
immer begeistert und so kam es, dass 
viele hochrangige Cavaliere und Besit-
zer großer Jagdgebiete die Jagdmusik 
auf ihren eigenen Gütern einführten 
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Das Parforcehorn
B-Parforcehorn
Das Parforcehorn hat eine Länge von 2,70 m und klingt 
daher genau eine Oktave tiefer als das Pless-Horn. Verglei-
chen wir es wieder mit dem Klavier in C-Dur, klingt das 
Parforcehorn in B also neun Töne tiefer als die Klänge des 
Klaviers. Das Horn wurde bei der Parforce-Jagd zu Pferde 
eingesetzt. Die Größe war hier sehr praktisch, denn die 
Bläser konnten Kopf und Arm durstrecken und hatten bei-
de Hände zum Reiten frei. Geübte Bläser schaffen auf dem 
Horn elf Naturtöne. Über die Namensherkunft scheiden 
sich die Geister.  

B-Parforcehorn (Waldhorngröße)
Das Parforcehorn ist älter als das Pless-Horn, bereits im 
18. Jahrhundert kam Anton Hampel auf die Idee, Natur-
hörner zu stopfen, sprich die Hand in den Schallbecher 
einzuführen und so den Luftstrom abzudecken. Somit ver-
ändert sich die Tonhöhe und der Bläser ist in der Lage die 

Tonvariation zu erweitern. Besonders das „kleine-
re“ Parforcehorn (Waldhorngröße) ist für das 

Stopfen prädestiniert, da es handlicher ist 
und so auch bei konzertanter Jagdmusik 

eingesetzt werden kann. Man kennt es 
auch unter der Bezeichnung „Wiener 
Horn“. In Tschechien und der Slowakei 

wird dieses Horn noch gerne geblasen, 
in Österreich kann man derzeit eine 
Tendenz zum einwindigen Parforce-

horn verfolgen.

B/Es-Parforcehorn
Das heute gebräuchliche B/Es-Um-

schalt-Parforcehorn ist wie ein klassisches 
großes Parforcehorn mit einem Windungsdurch-

messer von ca. 44 cm gebaut und äußerlich von ihm kaum 
zu unterscheiden. Es hat nur eine Umschaltmechanik, die 
es ermöglicht, das Horn im Grundton umzustellen, so dass 
es sowohl in der Tonart Es als auch in B einzusetzen ist. 
Bläst man das Horn in Es kann man während des Spielens 
durch schnelles Umschalten einzelne erforderliche Töne 
der B-Dur-Tonleiter, die in der Es-Naturtonreihe fehlen, er-
reichen und 16 Naturtöne spielen. Man vermeidet so das 
schwierige „Stopfen“. Besonders in der konzertanten Jagd-
musik ist das Umschalthorn von hoher Bedeutung.

„Tod eines Hirsches“ von Jean François de Troy (1679–1752) 

Jagdmusik nach bestem  
Wissen und Gewissen

Der Wille, die Jagden im Prater 
und im kaiserlichen Tiergarten 
musikalisch zu umrahmen, war 
groß, doch war die Ausführung 
noch verbesserungswürdig. Die 
Jäger, die während den Jagden ins 
Horn stießen, hatten keinerlei Un-
terricht genossen und niemand 
machte sich die Mühe, einen re-
gelmäßigen Jagdhornunterricht 
zu gestalten. Im Jahre 1845 nahm 
sich ein Musiklehrer namens Bub-
nik der Sache an und unterrichte-
te die Bläser. Unter der Regierung 
von Kaiser Ferdinand (1793–1875) 
wurde der erste Waldhornist der 
damaligen Kapelle von Johann 
Strauß Vater namens Kenesch da-
mit beauftragt, die Jagdbedienste-
ten im Jagdhornblasen zu unter-
richten. Kenesch unterrichtete 
nicht nur sondern komponierte 
auch einige „Waldstücke“. Die Fül-
le an Signalen bei den schon er-
wähnten Jagden im Prater oder 
im Tiergarten in Lainz reichte kei-
neswegs an jene Menge der fran-
zösischen Jagdmusik heran. In 
Österreich wurde zur Begrüßung 
des Kaisers oder eines Mitgliedes 
des Kaiserhauses das „Gott er-
halte“ angestimmt, zum Beginn 
der Jagd ertönte das „Jagdanbla-
sen“, schließlich das „Waldstück“ 
und zum Schluss das „Waid-
mannsheil“. Leider waren die 
Stücke im Freien schlecht zu hö-
ren, da sie Kenesch so kompo-
nierte, dass oft das Stopfen des 
Hornes erforderlich war, doch die-
se gestopften Töne leiser klangen. 
Der ursprüngliche Nutzen der 
Fanfaren, wie jener in Frankreich, 
ging damit verloren.

Josef Schantl – Vater der neuen 
österreichischen Jagdmusik

Unter der Regierung von Kaiser 
Franz Josef I. (1830–1916) ge-
lang der österreichischen Jagd-

musik die Hochblüte. Der öster-
reichische Cavallier Hans Graf 
Wilczek gab beim ersten Solo 
Waldhornisten des k.k. Hofoper-
Orchesters  namens  Josef 
Schantl, eine Hornschule für 
Bläser des Naturhornes in Auf-
trag. Der Name Schantl schwebt 
heute noch wie ein Zauber über 
der österreichischen Jagdmusik. 
Anlässlich der silbernen Hoch-
zeit des Österreichischen Herr-
scherpaars schuf Hans Makart 
am 24. Juli 1879 den Festzug, an 
dem mehrere hunderte Darstel-
ler teilnahmen. Darunter waren 
auch die zwölf besten Cavaliere, 
die die Jagdgruppe bildeten und 
ihre Darbietung zeigte Wirkung. 
Schantl erhielt weitere Aufträge 
durch den Grafen Wilczek: So 
sollte er Fanfaren komponieren, 
die nur auf den französischen 
Dampierehörnern geblasen wur-
den. Die Gruppe studierte die 
Fanfaren ein und Graf Wilczek 
regte an, dass diese neuen Fan-
faren für Es-Hörner die Namen 
jener Cavaliere tragen sollten, 
die bei dem Festumzug besagter 
Jagdgruppe angehörten. 
War es bis dahin unüblich, dass 
der Adel selbst zum Horn griff, 
so brach Hans Graf Wilczek mit 
diesem Tabu und ließ sich von 
Josef Schantl unterrichten. Graf 
Traun, kaiserlicher Oberjäger-
meister führte die Jagdmusik 
nach Schantl wieder im Jagdbe-
trieb ein, denn sie eignete sich 
– aufgrund ihrer zurückgewon-
nenen Lautstärke – wieder her-
vorragend für die Jagden in den 
Wäldern. 
Man kann also durchaus be-
haupten, dass im Jahr 1879 
durch Graf Wilczek und Josef 
Schantl die österreichische Jagd-
musik ihre Wiedergeburt er-
lebte. Josef Schantl teilte die 
Fanfaren nach französischem 
Vorbild in Jagdsignale, Fanfaren 
für die Gesellschaft und Fanfa-
ren für Reviere ein. Man möchte 

1898 50-jähriges Regierungsjubiläum 
Kaiser Franz Josephs. Huldigungs-
feier der Österreichischen Weid-
männer in Schloss Schönbrunn – 
Konzert unter Mitwirkung von 50 
Jagdhornisten

1902 Tod von Joseph Schantl, Solo -
hornist der Wr. Philharmoniker. 
Sein Neffe, Heinrich Schantl, be-
treut in der Folge die k. & k. 
Hofjagdmusik

1910 Erste Internationale Jagdausstel-
lung Wien – Fanfarenkonzert im 
Juni unter erstmaliger Mitwirkung 
Karl Stieglers

1911 Uraufführung der St. Eustachius-
Messe von Karl Stiegler bei der  
Nikolai-Kapelle.

1918 Zusammenbruch der österrei-
chisch-ungarischen Monarchie

1923 Wiederaufnahme der St. Eusta -
chius  feier im Lainzer Tiergarten – 
Initiative von Forstdirektor Franz 
Wojtech

1935 Tod von Karl Stiegler, Solohornist 
der Wr. Philharmoniker, Weiter -
führung der St. Eustachiusfeiern bis 
in die letzten Kriegsjahre

1950 Reaktivierung der „Lainzer Jagd-
musik“ durch Ernst Paul, Solohor-
nist des Wiener Rundfunkorches -
ters. Erste St. Eustachiusfeier nach 
dem Zweiten Weltkrieg

1953 Veröffentlichung historischer öster-
reichischer Jagdsignale (Österrei-
chs Weidwerk)

1959 Dokumentation österreichischer 
Jagdmusik im Jagdmuseum March-
 egg

1960 Beginn der jährlichen Jagdhorn-
konzerte bei der Hermesvilla (Juni)

1971 Eröffnung der Weltjagdausstellung 
in Budapest durch die „Lainzer 
Jagdmusik“

1978 Niederösterreichische Landesaus-
stellung: Jagd – einst und heute 
(mit Dokumentation der Geschichte 
der Jagdmusik)

1979 Ausstellung des historischen Muse-
ums der Stadt Wien: - vor hundert 
Jahren (mit musikalischen Doku-
menten vom Makartfestzug) Tod 
von Ernst Paul

1981 Neugestaltung des Jagdmuseums 
Marchegg (neue Dokumentation 
der Geschichte der österreichischen 
Jagdmusik)

1997 Kärntner Landesausstellung: alles 
Jagd ... (neue Dokumente aus der 
Geschichte der österreichischen 
Jagdmusik)

2000 Jubiläum im Zeichen der Kontinui-
tät – 50 Jahre St. Eustachius-Feier 
im Lainzer Tiergarten – 50 Jahre 
„Lainzer Jagdmusik“ nach dem 
Zweiten Weltkrieg

Meilensteine der Jagdmusik
Weitere Meilensteine der Österreichischen Jagdmusik aus „Chronik der Jagdmusik“ 
von Mag. Dr. Bernhard Paul, ausgebildeter Musiker (Hornist), Musikwissenschaftler 
mit dem Forschungsschwerpunkt: Horngeschichte, Instrumentenbau in Österreich, 
Geschichte der Österreichischen Jagdmusik etc.):

Josef Schantl (1842–1902), Hornist und  
Wiedererwecker der österreichischen  
Jagdmusik.

und verbreiteten. Der Siegeszug der 
österreichischen Jagdmusik war nicht 
mehr aufzuhalten. Im Lauf der Jahre 
gab es immer mehr jagdmusikbe-
geisterte Hornisten. Schantl regte an, 

diese Jagdhornbläser zu vereinen und 
1883 wurde der „Erste Wiener Hor-
nisten Club“ gegründet, der die musi-
kalische Jagdkultur nach Schantl 
pflegte. ◆

Jagdvermittlung - Sepp Stessl
Der kompetente Partner für die Jagd 

„Max“ Jagdangebote für die Ungarnjagd
NEU: Jagdangebote für Südafrika

Tel: +43/664/22 38 065
E-Mail: jagd.stessl@gmail.com
Web: www.erlebnisjagd.info
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60 Jahre JagdhornbläsergruppeJagdhornbläsergruppe

FeldkirchenFeldkirchen
Geschichtliches

Im Jahr 1953 kam Anton Haderlap, 
geboren 1930 in Eisenkappel, auf das 
Gut des Grafen Thurn in der Gemein-
de Eisenkappel. Graf Thurn war als 
Gutsbesitzer für das Jagdwesen ver-
antwortlich und auch für den wirt-
schaftlichen Bereich. Als Graf Thurn 
auf einer Dienstreise in Deutschland 
war, lernte er die dortigen Landesjä-
germeister kennen, die für alle Jagdan-
gelegenheiten, vor allem auch die 
jagdkulturellen Bereiche zuständig 
waren. In Deutschland gab es schon 
damals mehrere Jagdhornbläsergrup-
pen, die bei verschieden Jagdveran-
staltungen auftraten. Es wurden auch 
bereits Fanfaren und Melodien für die 
Umrahmung bei Hochzeiten und Be-
gräbnissen von Jagdmitgliedern gebla-
sen. Vom Jagdhornblasen fasziniert, 

besorgte Graf Thurn für seine Mitar-
beiter Jagdhörner und begeisterte 
auch diese für das Jagdhornblasen.
Als Forstarbeiter beim Grafen Thurn 
erlernte so auch Anton Haderlap das 
Jagdhornblasen und wirkte mit Freude 
an der neu gegründeten Jagdhorn-
gruppe in Eisenkappel mit. Der erste 
öffentliche Auftritt der damals ein-
zigen Jagdhornbläsergruppe in Kärn-
tens, fand anlässlich einer Landesjagd-
veranstaltung in Villach statt. Dies 
sorgte bei allen Anwesenden Jägern 
für Bewunderung. 

Anton Haderlap – Förster bei  
der Forstverwaltung Anton Goess  
in Gradisch

Im Jahr 1957 wechselte Anton Hader-
lap als nun ausgebildeter Förster nach 
Gradisch bei Feldkirchen zur Forstver-

waltung des 
Grafen Anton 
Goess. Als Ein-
zelbläser um-
rahmte er erst-
mals in Feldkir-
chen jagdliche 
V e r a n s t a l -
tungen. Seiner 
Initiative ist es 
zu verdanken, 
dass er einige Jäger dazu bewegen 
konnte, mit ihm das Jagdhornblasen im 
Bezirk Feldkirchen auszuüben. So ge-
sellten sich im Jahr 1963 die Brüder 
Ing. Ernst und Friedrich Wedenig sowie 
DI Hannes Macher zu Anton Haderlap. 
In weiterer Folge stieß auch Hubert 
Wegscheider zur Gruppe. Dies führte 
im Jahr 1959 zur Gründung der Jagd-
hornbläsergruppe Feldkirchen. Somit 
ist sie die in Kärnten am längsten beste-

hende Gruppe. Anfang 1970 fusionierte 
die Jagdhornbläsergruppe Feldkirchen 
für kurze Zeit mit den Jagdhornbläsern 
der Forstschule Ossiach. Diese stand 
damals unter der Leitung von Forstrat 
DI Rüdiger Weiß. Aufgrund der weiten 
Distanz zu den Proben nach Ossiach 
beendete man die Zusammenarbeit und 
machte sich 1972 wieder als Jagdhorn-
bläsergruppe Feldkirchen selbststän-
dig. 

Anton und Günter Swozilek –  
langjährige musikalische Leiter

Im Folgejahr übernahm der bekannte 
Musiker und Komponist Anton Swo-
zilek die Gruppe. Nach dessen Able-
ben übernahm im Jahr 1976 sein Sohn 
Günter Swozilek die Leitung der Feld-
kirchner Jagdhornbläser. Unter Günter 
Swozilek stießen immer mehr begeis-
terte Jagdhornbläser zur Gruppe. 
Günter Swozilek war in dieser Zeit 
quasi ein Multifunktionär, da er so-
wohl für die musikalische, wie auch 
organisatorische Leitung zuständig 
war. Unter seiner Federführung nahm 
die Jagdhornbläsergruppe Feldkirchen 
an unzähligen Veranstaltungen und 
Jagden im In- und Ausland teil. Günter 
Swozilek ist auch heute noch als ak-
tives Mitglied und Kassier im Verein 
tätig. 1992 übernahm der derzeitige 
Landesjägermeisterstellvertreter von 
Kärnten, Josef Monz, die Hornmeister-
stelle. Günter Swozilek war weiterhin 
als Obmann der Gruppe tätig. Durch 
sein fundiertes Wissen im Bereich der 
Jagd und sein musikalisches Können, 

formte Josef Monz die Gruppe zu 
einem ausgezeichneten Klangkörper. 
In seine Zeit als Hornmeister konnte 
sich die Gruppe in musikalischer Hin-
sicht stets weiterentwickeln. Dies wird 
unter anderem durch zahlreiche Aus-
zeichnungen bei nationalen und inter-
nationalen Jagdhornbläserwettbewer-
ben und hohen jagdlichen Veranstal-
tungen in Österreich belegt. 
Die Obmannfunktion übernahm im 
Jahr 2012 Wolfram Kogler 
Seit dem Jahr 2017 sind nun Werner 
Pfandl als Obmann und Franz Höfferer 
als Hornmeister für die Jagdhornblä-
sergruppe Feldkirchen aktiv. Unter 
ihrer Leitung konnte die Gruppe auch 
in den letzten Jahren sehr gute Ergeb-
nisse bei nationalen und internationa-
len Wettbewerben erzielen. 

Der Verein aktuell

Die Jagdhornbläsergruppe Feldkir-
chen i. K. besteht derzeit aus 13 ak-
tiven Mitgliedern. Musikalisch gliedert 
sich die Gruppe in acht Fürst-Pless- 
und fünf Parforcehornspieler. Das äl-
teste Mitglied ist 76 Jahre jung und das 
jüngste Mitglied 22 Jahre alt. Die 
Gruppe besteht aus dreizehn männ-
lichen Mitgliedern. Das Durchschnitts-
alter beträgt rund 48 Jahre. Die Jagd-
hornbläsergruppe Feldkirchen steht 
derzeit unter der musikalischen Lei-
tung von Franz Höfferer (Hornmei-
ster) und der organisatorischen Lei-
tung von Werner Pfandl (Obmann). 
Die meisten Gruppenmitglieder woh-
nen im Bezirk Feldkirchen. Die Proben 

Von Philipp Faschinger
Fotos: JHBG Feldkirchen

Hinten stehend: Norbert Thalhammer, Werner Pfandl, 
Franz Höfferer, Philipp Faschinger, Carmen Erschen  

(kurze Gast  bläserin und nicht mehr Mitglied der Gruppe), 
Christian Warmuth, Wolfram Kogler und Günter Swozilek. 

Vorne hockend: Eduard Wadlig, Gotthard Ebner, Bernd  
Faschinger, Martin Meisterl und Franz Ebner.  

Nicht auf dem Foto: Philipp Pirmann.

Anton Haderlap (†2016) 
– Gründer der Jagdhorn-
bläsergruppe Feldkir-
chen, Buchautor, Förster, 
Betriebsleiter und  
leidenschaftlicher Jäger.

Anton Haderlap als  
Jäger 1975 in Gradisch.

Jägerball Germannsaal Feld -kirchen in den 1970er-Jahren.

Die Gruppe 1974.

Anton Swozilek – Hornmeister und Komponist von vie-len Musikstücken die auch heute noch geblasen  
werden.

1975 vor dem Schloss Gradisch.
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finden wöchentlich im Probelokal im 
schönen Feldkirchner Amthof statt. Im 
Jahr 2019 feierte die Gruppe nicht nur 
das 60-jährige Bestandsjubiläum. Sie 
durfte auch beim Kärntner Jagdhorn-
bläserwettbewerb in Malta und beim 
internationalen Jagdhornbläserwettbe-
werb in Wieselburg mit dabei sein und 
dort ihr musikalisches Können zeigen. 
Bei beiden Wettbewerben konnte das 
Leistungsabzeichen in Gold errungen 
werden.

Motivation und Umfang  
für die Zukunft

Den Mitgliedern der Jagdhornbläser-
gruppe Feldkirchen sind der Erhalt des 
Brauchtums und die Pflege von hoch-
wertiger Jagdmusik ein wichtiges An-
liegen. Die Jagdmusik als Bestandteil 
der Jagd, der jagdlichen Veranstal-
tungen, aber auch der ländlichen Kul-
tur in Kärnten und Österreich ist den 

Feldkirchner Hornbläsern sehr wich-
tig. Die Jagdhornbläsergruppe Feldkir-
chen tritt bei diversen jagdlichen Ver-
anstaltungen, Jubiläen, kirchlichen 
Messen, Begräbnissen und Jagdkon-
zerten in Kärnten und auch österreich-
weit auf und ist natürlich auch fixer 
Bestandteilen bei Treibjagden. Wö-
chentliche und intensive Probenarbeit 
und ein gutes kameradschaftliches 
Miteinander sind die Basis für ein ge-
deihliches Wirken als Verein.  ◆

Meilensteine
1953: Anton Haderlap erlernt das Jagd-

hornblasen und legt den Grund-
stein für die später gegründete 
Jagdhornbläsergruppe Feldkir-
chen.

1957: Anton Haderlap wechselt zur 
Forstverwaltung Graf Goess nach 
Gradisch bei Feldkirchen und 
tritt als Einzelbläser bei Jäger-
bällen und Treibjagden auf.

1959: Gründung der Jagdhornbläser-
gruppe Feldkirchen. Erste Mit-
glieder: Anton Haderlap, Ing. 
Ernst Wedenig, Friedrich Wede-
nig, DI Hannes Macher und Hu-
bert Wegscheider.

1970: Kurze Fusionierung mit den 
Jagdhornbläsern der Forstschule 
Ossiach; erstmalige Mitwirkung 
bei einem internationalen Jagd-
hornbläserwettbewerb (Ried im 
Innkreis), zweiter Platz.

1972: Beendigung der Fusionierung mit 
den Jagdhornbläsern der Forst-
schule Ossiach.

1973: Musiker und Komponist Anton 
Swozilek wird neuer Hornmeister 
und komponiert einige noch heu-
te gespielte Stücke, wie z. B. die 
Jagdmesse.

1976: Günter Swozilek übernimmt 
nach dem Ableben seines Vaters 
die Jagdhornbläsergruppe und 
führt den Verein als Hornmeister 
und Obmann.

1992:  LJM- Stv. Josef Monz wird Horn-
meister und führt mit Günter 
Swozilek als Obmann den Ver-
ein.

2012:  Wolfram Kogler übernimmt die 
Agenden des Obmannes.

2017:  Franz Höfferer wird zum Horn-
meister und Werner Pfandl zum 
Obmann be-

 stellt; Gold beim internationalen 
Jagdhornbläserwettbewerb am 
Kreisch-

 berg/Bezirk Muraus Stmk.
2018: Mitwirkung beim Jagdkonzert 

am Rathausplatz; Gold beim in-
ternationalen Jagdhornbläser-
wettbewerb in Kremsmünster; 
Umrahmung des Treffens der 
Landesjägermeister im Schloss 
Seefels/Pörtschach.

2019:  Jubiläumsfest 60 Jahre Jagdhorn-
bläsergruppe Feldkirchen auf 
Schloss Gradisch; Gold beim in-
ternationalen Jagdhornbläser-
wettbewerb in Wieselburg; Gold 
beim Jagdhornbläserwettbewerb 
in Malta.

Der amtierender Hornmeister Franz Höfferer.

Wanderung auf den Hochrindl.

Wenn man den von vielen Jägern her-
beigesehnten Abgang des Landesjä-
germeisters (LJM) von Kärnten Fer-
dinand Gorton näher betrachtet, der ja 
in der Verleihung des goldenen Ehren-
zeichens der Republik Österreich und 
in der Ernennung zum Ehren-Landes-
jägermeister seinen Höhepunkt fand, 
sollte man auch über seine Hinterlas-
senschaft einmal nachdenken! 
Selbstverständlich wurde das auch mit 
einer noch nie dagewesenen Abschieds-
matinee mit höchsten Würdenträgern 
aus Politik und Behörden im Jägerhof 
Mageregg gefeiert. Diese Fete wäre so-
gar einem Nationalhelden würdig gewe-
sen. Alle seine Vorgänger nach dem 
Zweiten Weltkrieg haben sich in würde-
voller Bescheidenheit verabschiedet. 
War der Grund dafür möglicherweise in 
den hohen Auszeichnungen zu suchen?
Es wäre höchst informativ und interes-
sant, welche Leistungen dafür von ihm 
erbracht und von wem sie beantragt 
wurden. Wo viel Licht ist, ist auch viel 
Schatten und die Schatten werden bei 
genauer Betrachtung seiner Aktivitäten 
beim Windpark Kuchalm, der ja das 
Pilotprojekt für Kärnten darstellt, im-
mer länger und katastrophaler. Überall 
in Europa sind die Raufußhuhn-Bestän-
de im Umkreis von mehreren Kilome-
tern nach Errichtung von Windenergie-
anlagen (WEA) binnen kürzester Zeit 
erloschen und alle Wiederbesiedlungen 
dieser verschwundenen Bestände wa-
ren erfolglos.

Nun zur Abfolge seines Wirkens.
3. Juli 2004: Bei der Internationalen 
Jagdkonferenz Gaaden in der Weststei-
ermark sprechen sich alle, der in der 
Internationalen Landesjägermeister-
Konferenz zusammengeschlossenen 

Jagdverbände, im Beisein von LJM 
Gorton gegen die Errichtung von WEA 
in Gebirgen aus.
20. Februar 2014: Der Landesvorstand 
der KJ beschließt vor jeder Errichtung 
der Windparke eine Umweltverträglich-
keitsprüfung zu fordern.
17. März 2014: In der Naturschutzbei-
ratssitzung hat LJM Gorton in Vertre-
tung des ständigen Mitglieds der KJ 
Johannes Thurn-Valsassina, in einem 
verbalen Kraftakt mit drei weiteren 
Mitgliedern gegen eine UVP-Feststel-
lung gestimmt.
In der Folge hat nun der Raufußhuhn-
referent und Biologe der KJ Thomas 
Huber im Auftrag der Projektwerber 
ein positives wildökologisches Gutach-
ten für die BH St. Veit/Glan erstellt. 
Zwei negative Amtsgutachten des 
Amtes der Kärntner Landesregierung 
und ein Privatgutachten, das von der 
Bürgerinitiative Kuchalm in Auftrag 
gegeben worden ist, wurden jedoch 
nicht berücksichtigt.
27. Dezember 2016: Es wurde der na-
turschutzrechtliche Bescheid der BH 
St. Veit/Glan für den Bau des Wind-
parks Kuchalm erlassen.
20. März 2017: Um nun diese großflä-
chige Naturzerstörung mit einer Be-
schwerde beim K-LVwG doch noch zu 
verhindern, wurde der Kärntner Natur-
schutzbeirat abermals einberufen. Bei 
der Abstimmung über die Beschwerde 
ist nun der Vertreter der KJ Johannes 
Thurn-Valsassina, im Beisein von LJM 
Gorton und dem Vertreter des Kärntner 

Naturschutzbundes Klaus Kugi, nicht 
beigetreten und somit wurde diese 
mögliche Beschwerde verhindert.

Bei all diesen für unsere Bergwelt und 
ihrer Tierwelt so negativen Entschei-
dungen war LJM Gorton voll informiert 
und involviert. Er hat daher maßgeblich 
die Behördenwege geebnet und ist 
nicht einmal zu seinem eigenen Vor-
standsbeschluss gestanden!
Sollte nun der Windpark Kuchalm und 
alle anderen ins Auge gefassten Wind-
park-Projekte gebaut werden, so wäre 
das in diesem Ausmaß für Kärnten eine 
noch nie dagewesene Umweltzerstö-
rung, die unsere nächsten Generati-
onen ausbaden werden müssen.
„Gorton beschimpft Kritiker in Brie-
fen“! Auf welch menschlich niedrigem 
und herabwürdigendem Niveau der 
Ehrenlandesjägermeister von Kärnten 
mit seinen Kritikern umgeht, wurde der 
großen Lesergemeinde der Kleinen Zei-
tung in einem Beitrag in der Tagesaus-
gabe vom 23. Feber d. J. eindringlich 
vor Augen geführt. Auch ich habe einen 
Brief von ihm bekommen – handge-
schrieben! Ich schäme mich als fermer 
Kärntner Jäger, diesen Herrn als Ehren-
Landesjägermeister in unseren Reihen 
zu wissen! Der Image- und Glaubwür-
digkeitsverlust der KJ in der Öffentlich-
keit sucht durch die Handlungen von 
Ehrenlandesjägermeister Ferdinand 
Gorton in Österreich seinesgleichen.

Ein wahrlich großer Abgang!

Der große Abgang des Ehren-Landesjägermeisters Leserbrief von  
Dieter Steiner, Maria Saal

Kosmos-Verlag 
Pfizerstraße 5–7 
D-70184 Sutt  gart  
+49(0)711/2191-341 
www.kosmos.de

LGS Jägerhof Mageregg  
Mageregger Straße 175 
9020 Klagenfurt  
0463/597065 
office@jagdaufseher-kaernten.at

Bezugsquellen
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Wie es im StAJV der Brauch ist, wurde 
die Vollversammlung 2020 von der neu 
gegründeten Bezirksgruppe Bruck/
Mürzzuschlag organisiert. Dafür gebührt 
der Obfrau Daniela Berger mit ihrem 
Team ein großes Dankeschön für die 
perfekte Organisation. Unter den Ehren-
gästen befanden sich Landesjägermei-
ster-Stev. ÖR. Karl Lackner, BJM Ofö. 
Ing. Hannes Fraiß, sowie BJM-Stv. Ro-
bert Fath von WmZ. Natürlich durften 
auch der Hausherr der FAST Pichl, DI. 
Martin Krondorfer und der Gastreferent 
FD DI. Andreas Holzinger mit Ofö. Ing. 
Martin Zorn nicht fehlen. Entschuldigt 
haben sich die Landesobmänner der 
Jagdaufseher-Verbände von Kärnten, 
Bernhard Wadl, Tirol, Artur Birlmair und 
Salzburg, Ing. Otto Burböck. 

Eröffnung mit einer Streckenlegung 
nach der „Nacht des Fuchses“ 

Zu Beginn gab es eine Streckenlegung 
zur „Nacht des Fuchses“, die im 

Ein wichtiges Anliegen des StAJV sei 
die Mitarbeit eines Vorstandsmit-
gliedes im Aus- und Weiterbildungsar-
beitskreis, ebenso ist ein Ansprech-
partner im Landesvorstand der Lan-
desjägerschaft höchst erwünscht. Ein 
wichtiges Zukunftsthema für den StA-
JV ist auch der gesetzliche Schutz des 
Aufsichtsjägers, sodass dieser nicht in 
Ausübung beim Vollzug des Jagdge-
setzes (möglicher Weise auch gegen 
seinen Jagdausübungsberechtigten) 
sofort abberufen werden kann. Ein 
Schutz – außer bei Verfehlungen durch 
grobe Fahrlässigkeit – über die Dauer 
der Jagdpachtperiode wäre hier drin-
gend notwendig! 
Nach Einarbeitung der bevorstehen-
den Jagdgesetznovelle soll auch unser 
Jagdgesetzbuch „Das Steirische Jagd-
gesetz in Wort und Bild“ erscheinen. 
Wir glauben, dass dieses Buch für je-
den Aufsichtsjäger eine Pflichtlektüre 
sein soll, da es für jedermann leicht 
verständlich sein wird. 
Der LO betonte auch, wie wichtig die 
Zusammenarbeit aller Jagdinstituti-
onen sowohl untereinander als auch 
mit nichtjagenden Vereinen sei. Ziel 
des Verbandes ist die Gründung wei-
terer Bezirksgruppen, um in allen Tei-
len unseres Bundeslandes als An-

Streckenlegung nach der „Nacht des Fuchses“ 
mit Klängen der JHBG „Graz“, kurz vor Be-

ginn der Landesvollversammlung 2020. Steirischer  Steirischer  
AufsichtsjägerverbandAufsichtsjägerverband

7. Landesvollversammlung in St. Barbara im Mürztal.

Von Ing. Hanshelmut Helm · Fotos: StAJV

sichtsjägerprüfung bestanden. Unsere 
„junge“ Aufsichtsjägerkameradin ist 
auch für unsere neue Verbandsklei-
dung zuständig und hat dem Verband 
ein neues Rollup gespendet. Einen 
Link dazu gibt es auf unserer Home-
page. 
Die Verlosung des Preises unserer 
Mitgliederwerbeaktion hat den JA-
Kameraden Hubert Treitler als Gewin-
ner ergeben. Er darf nun im Bezirk 
Murau auf einen Hirsch der Klasse III 
weidwerken. Wir bedanken uns bei 
dem großzügigen Spender Horst Pro-
dinger aus Predlitz und wünschen 
dem Gewinner ein kräftiges Weid-
mannsheil!

Die Landesforste Steiermark

Unser diesjähriger Gastreferent FD DI. 
Andreas Holzinger stellte uns seinen 
Forstbetrieb – „Die Landesforste Stei-
ermark“ – vor. Erstaunlich ist die Viel-
fältigkeit der Aufgaben und unter-
schiedliche Herangehensweise an den 
jagdlichen und forstlichen Herausfor-
derungen, die sich aufgrund der Un-
terschiedlichkeit des Betriebes erge-
ben. Vom Nationalpark bis zum Holz-
einschlag und Erfüllung des Abschuss-
planes ist alles unter einen Hut zu 
bringen. Von freien Fütterungen bis zu 
Wildwintergattern ist hier alles vor-
handen. 
Bewältigbar sind diese Aufgaben 
durch das Vorhandensein von ausge-
zeichnetem Berufspersonal und viel 
Aufklärungsarbeit. Außerdem wurde 
betont, dass dieses Konzept der erfolg-
reichen Bejagung und Überwinterung 
des Wildes speziell für die Landesfor-
ste gilt. Durch die Individualität der 
Reviere und Revierausstattung kann 
das in der Nachbarjagd ganz anders 
aussehen. Wichtig ist, dass jeder für 
sein Revier speziell eine tragbare Lö-
sung für Wald und Wild findet, meinte 
der Referent abschließend. 
Mit Jagdhornklängen und einem ge-
mütlichen Beisammensein fand die 
Vollversammlung des StAJV 2020 ei-
nen harmonischen und kamerad-
schaftlichen Ausklang. ◆

sprechpartner für die Aufsichtsjäger 
da zu sein. Der Landesobmann be-
dankte sich bei seinem Vorstand für 
die wichtige Unterstützung und gelei-
stete Verbandsarbeit. 

Die Bezirksobmänner am Wort

Nach der Ansprache des Landesob-
mannes berichteten die Bezirksob-
männer über das abgelaufene Ver-
bandsjahr in den einzelnen Bezirks-
gruppen. Es ist erstaunlich, was sich 
da alles getan hat! 
Vom Aufsichtsjäger- und -zerwirkkurs 
bis zu einem Jagdhornbläserlehrgang, 
der Fahrt zur Messe „Hohen Jagd“ – 
bei der wir in diesem Jahr mit einem 
Stand vertreten waren – Rechtsvorträ-
ge, Wandertage etc. Allen Bezirksob-
männern mit ihren Vorständen ge-
bührt ein kräftiger Weidmannsdank 
seitens des Landesvorstandes. 

Überreichung einer  
Aufsichtsjägerurkunde

Erfreulicherweise wurde eine solche 
Urkunde in diesem Jahr an eine Auf-
sichtsjägerin überreicht. Evelyn See -
bacher-Possegger aus Bad Mitterndorf 
hat im Herbst 2019 die schwierige Auf-

band positiv gegenüberstehe. Als Si-
gnal einer zukünftigen, vertrauens-
vollen Zusammenarbeit wurde verein-
bart, dass vorläufig im Mitteilungsor-
gan des StAJV keine Artikel mehr 
veröffentlicht werden, die nicht vom 
Verfasser gezeichnet sind – wenn-
gleich sachliche Kritik von vielen Mit-
gliedern und Lesern weiteres er-
wünscht ist. LJM Franz Mayr-Melnhof-
Saurau wird in Zukunft eine Seite 
unseres Aufsichtsjäger-Magazins mit 
aktuellen Themen füllen. Es ist bereits 
die 21. Ausgabe der Verbandszeitung 
in Vorbereitung. Dafür gebührt dem 
Redaktionsteam und Herausgeber 
Reinhard Wernbacher ein großer 
Dank! 
Es ist nicht leicht, jedes Mal interes-
sante Themen für jede Ausgabe zu fin-
den. Diese Aufgabe erfülle Mag. Karl-
heinz Wirnsberger vorbildlich, ebenso 
organisiert er am 16. Mai d. J. im Jagd-
museum wieder ein Vorbereitungsse-
minar für Aufsichtsjägerkandidaten. 

Schlosshof der FAST Pichl von der 
Jagdhornbläsergruppe Graz unter 
Hornmeister BO Martin Weinzerl fei-
erlich gestaltet wurde. Nach der Be-
grüßung durch den Landesobmann 
Ing. Hanshelmut Helm richteten die 
Ehrengäste ihre Grußworte an den voll 
besetzten Tagungssaal. Hauptthema 
war die Zusammenarbeit mit anderen 
Jagdinstitutionen und die anonymen 
Artikel in unserer Verbandszeitung. Es 
sei auch wichtig, dass jemand für die 
Aufsichtsjäger in der Steiermark da sei 
und deren Belange unterstütze, so der 
Tenor der Grußbotschaften. 

Der Landesobmann am Wort

LO Ing. Hanshelmut Helm berichtete 
über die Veranstaltungen und Tätig-
keiten des abgelaufenen Verbands-
jahres. So auch, dass es einige Ge-
spräche mit dem LJM Franz Mayr-
Melnhof-Saurau gegeben habe, der 
einer Zusammenarbeit mit dem Ver-

Die „Jungjagdaufseherin“ Evelyn Seebacher-
Possegger aus Bad Mitterndorf bei der Über-
reichung der Jagdaufseherprüfungsurkunde. 

Der steirische LO Ing. Hanshelmut Helm 
freute sich ganz besonders über die Anwe-
senheit von Ljm.-Stev. ÖR Karl Lackner und 
Gastreferent FD DI Andreas Holzinger als 
Ehrengäste.
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Rund 150 Mitglieder und Gäste des 
heute 1.360 Mitglieder starken TJAV 
sind der Einladung gefolgt. Unter den 
Ehrengästen befanden sich unter ande-
ren, der Tiroler Landesjägermeister DI 
Anton Larcher und der Berufsjägerob-
mann Pepi Stock. Desweiteren der Eh-
renobmann Hans Huber, einige Tiroler 
Bezirksjägermeister und der Geschäfts-
stellenleiter Mag. Martin Schwärzler. 
Als Vertreter der Österr. Jagdaufseher-
Verbände, sind LO Bernhard Wadl und 
seine Frau und LK-Stev. Marianna zur 
diesjährigen LVV des TJAV angereist. 
Dass das Thema der im Vorfeld zur Ver-
sammlung angesetzten 33a Fortbildung 
aufgrund der Ereignisse in Kaisers der-
maßen aktuell sein würde, ahnte bei 
der Erstellung der Tagesordnung wohl 
niemand. Das Referat des Bayrischen 
Berufsjägers Stefan Pfefferle richtete 
den Fokus auf wichtige Aspekte in Zu-
sammenhang mit einer effizienten Rot-
wildbejagung und damit auf die Erhal-
tung eines gesunden und angepassten 
Rotwildbestandes.

Artur Birlmair – seit 2012  
Landes  obmann des Tiroler  
Jagdaufseher-Verbandes

LO Artur Birlmair, im Zivilberuf Polizei-
beamter, hat dieses Amt im Jahre 2012 
von seinem Vorgänger und heutigen 
Ehrenobmann (33 Jahre) Hans Huber 
übernommen. Er kam in seiner Anspra-
che auf die erreichten Ziele und zu-
künftigen Aufgaben des Verbandes zu 

weise der Behörden im Zusammen-
hang mit den jüngsten Keulungen in 
Reutte. „Ich hätte dies niemals für mög-
lich erachtet, dass derartig Barba-
risches und Tierquälerisches in Tirol 
jemals passieren könnte“, so der Lan-
desobmann.
In seiner Ansprache ging auch Landes-
jägermeister Anton Larcher sofort auf 
die Rotwildkeulung nur wenige Tage 
zuvor in einem Wildgatter im Außer-
fern ein: „Der Tiroler Jägerverband di-
stanziert sich mit aller Vehemenz vom 
blutigen Massaker in Kaisers, das von 
der Landesveterinärdirektion angeord-
net worden ist“, wurde der Landesjä-
germeister mehr als deutlich und 
brachte zum Ausdruck, dass diese Mas-
sentötung mit Jagd nichts zu tun hat! In 
diesem Zusammenhang wurden wie-
derholt Forderungen nach geeigneten 
Strategien in Zusammenwirken aller 
Betroffen, sei es Jagd, Grundeigentü-
mer, Tourismus und die Schaffung von 
Wildruhezonen laut.

Artur Birlmair für weitere vier  
Jahre im Amt als LO bestätigt

Im Rahmen der folgenden Neuwahlen 
des Landesobmannes und –vorstandes, 
wurde Artur Birlmair (er ist in zweiter 
Funktionsperiode auch stellv. Landesjä-
germeister) und sein Vorstand einstim-
mig für eine weitere Periode in seinem 

Tiroler  
Jagdaufseher-Verband

Von Artur Birlmair · Fotos: M. Wadl und TJAV

Am 15. Feber d.J. lud Landesobmann Artur Birlmair und sein 
Landesvorstand zur 43. Landesvollversammlung in den 
Gasthof „Adelshof“, in die Axamer Lizum.

sprechen. Die sieben Säulen der Ver-
bandsarbeit beruhen auf der Vertretung 
der Interessen des Verbandes, der Fort-
bildung und Schulung der Mitglieder, 
dem Rückhalt bei der Ausübung der 
Tätigkeit und Erfüllung ihrer Aufgaben 
in der Öffentlichkeit und bei den Behör-
den, der notwendigen Öffentlichkeits-
arbeit, der Hebung des Ansehens und 
der Erkennung von Notwendigkeiten. 
So beinhaltete sein Bericht neben den 
Tätigkeiten des abgelaufenen Vereins-
jahres, wie die Rechtsberatung in Ein-
zelfällen, der Auflage des Mitteilungs-
blattes als Fach- und Informationsblatt, 
der Abhaltung von Fortbildungsveran-

staltungen und Bezirksversammlungen, 
natürlich auch einen Ausblick auf künf-
tige Vorhaben, wie die Anschaffung 
einer Vereinsfahne, die Umstellung auf 
eine neue Mitgliederverwaltung mit 
vielfältigen Optionen, wie etwa die ver-
einfachte Rückerstattung von Kursbei-
trägen, die Kursverwaltung und die 
Inanspruchnahme von Einkaufsvortei-
len. Dabei im Mittelpunkt stand und 
steht die gute Zusammenarbeit mit dem 
Tiroler Jägerverband, wofür der Lan-
desobmann dem Landesjägermeister 
und der Geschäftsstelle seinen herz-
lichsten Dank aussprach. Kritik übte 
der Landesobmann an der Vorgehens- Amt bestätigt. Bernhard Wadl gratu-

lierte dem wiedergewählten Obmann-
kollegen und überreichte als Gastge-
schenk die neue Verbandsuhr des KJAV. 
Als seine Stellvertreter fungieren Dr. 
Roland Kometer und Christa Kohler, 
welche gleichzeitig auch in ihrer Funk-
tion als Kassierin bestätigt wurde. Neu 

im Team sind der Schriftführer Franz 
Hohenauer und BO Dr. Felix Frießnig 
als fünftes Vorstandsmitglied. Mit der 
abschließenden Ehrung verdienter 
Jagdaufseher zu den Klängen der 
JHBG des Tiroler Jagdschutzvereines 
endete die 43. Landesvollversammlung 
des TJAV würdevoll. ◆

LO und Ljm.-Stev. Artur Birlmair hieß neben rund 150 Mitgliedern auch die JHBG des 
Tiroler Jagdschutzvereines im „Adelshof“ in der Axamer Lizum willkommen. 

Herzlich aufgenommen wurde LO Bernhard Wadl in Tirol von 
seinen Kollegen. V.l.: LO und Ljm.-Stev. Artur Birlmair, B. Wadl, 
Ljm. DI Anton Larcher und Ehren-LO Hans Huber. 

Ljm. DI Anton Larcher distanzierte  
sich deutlich von einer Rotwildkeulung  

in einem Gatter im Bezirk Reutte. 

Der neu gewählte Landesvorstand: Schriftf. Franz Hohenauer, Dr. Roland Kometer, 
LO Artur Birlmair, LK Christa Kohler und Dr. Felix Frießnig.

Vier Mitglieder des Verbandes wurden für 50 Jahre im Jagdschutzdienst ausgezeichnet – 
flankiert vom LO und Ljm. 
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Ihre Partner für Jagd- und Forst- 
fahrzeuge sowie Spezialaufbauten

Das Toyota Autohaus Kinzel ist seit 
über 50 Jahren der Spezialist für alle 
Toyota-Modelle in Kärnten. 

Geschäftsführer und KFZ-Meister 
Ferdinand Kinzel und sein 16-köpfi ges 
Profi -Team sind erste Ansprechpartner 
für die gesamte Toyota Hybrid-Palette 
inklusive Service-Check. Der Betrieb 
zeichnet sich vor allem durch hohe 
Professionalität, guten Service und 
die erstklassige Fachwerkstätte aus. 
Auch die vielen langjährigen Stamm-
kunden sind von der Qualität und den 
Leistungen im Autohaus Kinzel über-
zeugt: Denn Kinzel steht für kurze 
Wege und Wartezeiten sowie faire 
Preise. Und das Team hat immer ein 
off enes Ohr für alle Anliegen.

Kinzel ist aber auch der perfekte 
Ansprechpartner für Jagd- und Forst-
fahrzeuge sowie für Spezialaufbauten. 

So lässt sich der robuste und ver-
lässliche Toyota Hilux  je  nach An-
forderung als Einzelkabine, 1,5-Ka-
bine oder Doppelkabine mit vielen 
Spezialaufbauten kombinieren, wie 
z. B. Alu-Dreiseitenkippern, ein- oder  
zweireihigen Bordwänden, Anhänge-
vorrichtungen, extra Nirokästen für 
mehr Stauraum, Querstangen für 
Sperrgut, hydraulischen Kränen inkl. 
Haken, Sandschaufeln und vielem 
mehr.   

Viele Kärntner Betriebe und Gemein-
den setzen bereits auf die hohe Quali-
tät und die erstklassigen Leistungen 
von Kinzel. Wenn wir Ihr Interesse ge-
weckt haben oder Sie gerade über eine 
Neukauf nachdenken, rufen Sie uns an 
oder kommen Sie bei uns vorbei. Wir 
beraten Sie gerne, sichern Ihnen faire 
Preise zu und nehmen uns Zeit für Pro-
befahrten. 

persönlich
freundlich
familiär

Ferdinand Kinzel
Geschäftsführer 
und KFZ-Meister
f.kinzel@kinzel.at
+43 463 322 31-24
+43 676 420 51 51 

Karl Spendier
Neu- und Gebraucht-
wagenverkauf
k.spendier@kinzel.at
+43 463 322 31-55

Verkauf

Wolfgang Kattnig
Werkstattleiter 
und KFZ-Meister
w.kattnig@kinzel.at
+43 463 322 31-21 

Michael Koller
Kundendienstberater
m.koller@kinzel.at
+43 463 322 31-23

Werkstatt

Die 5. Generation des Toyota RAV4
wurde nicht nur verbessert, sondern 
grundlegend neu konstruiert. Die 
neue RAV4-Generation ist als 2WD- 
oder 4WD-Hybrid mit Automatik er-
hältlich. Dank des selbstaufl adenden 
und leistungsstarken Hybridantriebs 
genießen Sie alle Vorteile eines Elek-
tromotors, ohne Kompromisse hin-
sichtlich Ladezeit  oder Reichweite.

Neuheiten

Der Toyota Corolla und der Corolla 
Touring Sport sind zurück und es ist 
das Comeback des Jahres: Seit Mitte 
der 60er Jahre wurden über 45 Millionen 
Corollas verkauft, damit ist es das 
meistverkaufte Modell der Welt. 
Dank der hohen Bekanntheit und des 
legendären Rufes hinsichtlich Qualität 
und Langlebigkeit hat er bis heute 
nichts von seiner Strahlkraft verloren.

Autohaus Kinzel GmbH 
Völkermarkter Straße 145 | 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Telefon: +43 463 322 31-0  | E-Mail: offi  ce@kinzel.at | ww.kinzel.at

NEU

NEU

GRATULATIONEN

… seinem JA-Kameraden und Mitglied 
seit 1974, Mag. Dr. Franz Latzko aus 
Klagenfurt, zu seinem Ende Dezem-
ber 2019 gefeierten 85er.

… seinem JA-Kameraden und Mitglied 
seit 2003, Autor zahlreicher Artikel 
für unsere Verbandszeitung, Primar 
i.R., Dr. Reinhard Lenzhofer aus 
Kötschach-Mauthen, zu seinem Ende 
Dezember 2019 gefeierten 70er. 

… seinem JA-Kameraden und Mitglied 
seit 2008, Schriftführer und Landes-
delegierter der BG-Klagenfurt, Rein-
hold Weiß aus Maria Rain, zu sei-
nem Anfang Jänner gefeierten 60er.  

… seinem JA-Kameraden und BO-
Stellv. der BG-Villach, Dr. Walter 
Tischler aus Villach, zu seinem Mitte 
Jänner gefeierten 70er.  

… seinem JA-Kameraden und Mitglied 
seit 2002, Hirter-Brauereichef Niko-
laus Riegler aus Hirt, zu seinem Mit-
te Jänner gefeierten 40er.

… seinem JA-Kameraden, langjährigen 
HRL a.D., Heimo Scherzer aus Ra-
denthein, zu seinem Mitte Jänner 
gefeierten 65er.  

… seinem JA-Kameraden und Grün-
dungsmitglied seit 1973, Josef 
Lerchster aus Steinfeld, zu seinem 
Ende Jänner gefeierten 85er. 

… seinem JA-Kameraden und langjäh-
rigen Mitglied seit 1988, Bgm. a.D., 
Landtagsabgeordneter Ing. Fer-
dinand Hueter aus Berg/Drautal, zu 
seinem Ende Jänner gefeierten 60er.  

… seinem JA-Kameraden und Grün-
dungsmitglied seit 1973, Sepp Man-
dler aus Irschen, zu seinem Anfang 
Feber gefeierten 80er.  

… seinem JA-Kameraden und langjährigen 
Mitglied seit 1975, Rechtsreferent der 
KJ a.D., Buchautor, Notar i.R. Dr. Wal-
ter Magometschnigg aus Pischeldorf, 
zu seinem Mitte Feber gefeierten 80er.  

… seinem JA-Kameraden und langjäh-
rigen Mitglied seit 1974, Oswald 
Wurzer aus Mettnitz, zu seinem Mit-
te Feber gefeierten 75er.

… seinem JA-Kameraden und langjäh-
rigen Kassier a.D. der BG-Völker-
markt, Andreas Mitsche aus St. Pri-
mus/Klopeiner See, zu seinem An-
fang März gefeierten 70er. 

… seinem JA-Kameraden und langjäh-
rigen Mitglied seit 1983, Vertreter 
der Jagdschutzorgane im Be-
zirksausschuss der KJ-Klagenfurt, 
Berufsjäger Ehrenfried Thonhauser 
aus St. Jakob im Rosental, zu seinem 
Anfang März gefeierten 60er.

… seinem JA-Kameraden und Landes-
kassier-Stev. a.D., Helmut Kulterer 
aus Pischeldorf, zu seinem Mitte 
März gefeierten 65er. 

… seinem JA-Kameraden und langjäh-
rigen Schriftführer der BG-Villach, 
Landesdelegierter Johannes Wieser 
aus Villach, zu seinem Mitte März 
gefeierten 60er.  

… seinem JA-Kameraden und ao. Mit-
glied, Gründer des Steirischen Auf-

sichtsjägerverbandes, OFö. i.R. Ing. 
Mag. Dr. Bruno Pflüger aus Stübing 
bei Graz, zu seinem Ende März ge-
feierten 80er. 

… seinem JA-Kameraden und langjäh-
rigen Mitglied seit 1975, langjähriger 
BO von Villach a.D., Obst. Günther 
Janda aus Feistritz/Drau, zu seinem 
80er, den er Ende März feiern wird.  

… seinem JA-Kameraden und langjäh-
rigen Landesdelegierten der BG-
Spittal a.D., Albert Petutschnig aus 
Steinfeld, zu seinem 60er, den er 
Ende März feiern wird. 

Der KJAV  
gratuliert
Allen Jubilaren und JA-Kameraden (auch den hier namentlich  
nicht Genannten), die im vergangenen Quartal einen runden  
oder halbrunden Geburtstag gefeiert haben, herzlichste Glück -
wünsche, Gesundheit und Wohlergehen für die kommenden 
Lebensjahre sowie auf der Jagd immer einen guten Anblick und  
ein kräftiges Weidmannsheil.

Der Landesobmann · Der Landesvorstand

Dr. Reinhard Lenzhofer Reinhold Weiß

Dr. Walter Tischler Heimo Scherzer

Ing. Ferdinand Hueter Sepp Mandler

Albert Petutschnig Johannes Wieser 

Ing. Mag. Dr. Bruno Pflüger Obst. i. R. Günther Janda



Sommer
Die Goldschmiede

Ab sofort bei Sommer: Ausgewählte jagdliche Mode

HOL DIR UNSER Herz  INS HAUS!
WIR FERTIGEN 

SCHMUCKSTÜCKE 
AUCH AUS IHREN 

EIGENEN TROPHÄEN!

Bestellungen auch 
telefonisch oder 
per Mail möglich!

Austrian Couture

Sommer - Die Goldschmiede    |  Rauterplatz 2  |  A-9560 Feldkirchen in Kärnten
+43 (0)676 700 2828  |  info@goldschmiede-sommer.at
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